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 (Vom 23. Dezember 1959 (BGBl. I S. 814) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 
1985 (BGBl. I S. 1565) (BGBl. III 751-1) zu-
letzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes 

vom 27. Juli 2001 (BGBl. I S. 1950) 
 

Erster Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften 

 
§ 1 Zweckbestimmung des Gesetzes 
 
Zweck dieses Gesetzes ist, 
1. die Erforschung, die Entwicklung und die 

Nutzung der Kernenergie zu friedlichen 
Zwecken zu fördern, 

 
 
2. Leben, Gesundheit und Sachgüter vor 

den Gefahren der Kernenergie und der 
schädlichen Wirkung ionisierender Strah-
len zu schützen und durch Kernenergie 
oder ionisierende Strahlen verursachte 
Schäden auszugleichen, 

3. zu verhindern, daß durch Anwendung 
oder Freiwerden der Kernenergie die inne-
re oder äußere Sicherheit der Bundesre-
publik Deutschland gefährdet wird, 

4. die Erfüllung internationaler Verpflichtun-
gen der Bundesrepublik Deutschland auf 
dem Gebiet der Kernenergie und des 
Strahlenschutzes zu gewährleisten. 

 
 

 
 

 (Änderungen fett) 
 

 
 
 
 

Erster Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften 

 
§ 1 Zweckbestimmung des Gesetzes 
 
Zweck dieses Gesetzes ist, 
1. die Nutzung der Kernenergie zur ge-

werblichen Erzeugung von Elektrizität 
geordnet zu beenden und bis zum 
Zeitpunkt der Beendigung den geord-
neten Betrieb sicherzustellen, 

2. Leben, Gesundheit und Sachgüter vor den 
Gefahren der Kernenergie und der schäd-
lichen Wirkung ionisierender Strahlen zu 
schützen und durch Kernenergie oder io-
nisierende Strahlen verursachte Schäden 
auszugleichen, 

3. zu verhindern, daß durch Anwendung 
oder Freiwerden der Kernenergie die inne-
re oder äußere Sicherheit der Bundesre-
publik Deutschland gefährdet  wird, 

4. die Erfüllung internationaler Verpflichtun-
gen der Bundesrepublik Deutschland auf 
dem Gebiet der Kernenergie und des 
Strahlenschutzes zu gewährleisten. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
§ 2 Begriffsbestimmungen 

 
unverändert 
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§ 2a Umweltverträglichkeitsprüfung 

 
unverändert 

 

  

 
 
 
 
 
§ 3 Einfuhr und Ausfuhr 
  

 
Zweiter Abschnitt 

Überwachungsvorschriften 
 
 

unverändert 

  

 
§ 4 Beförderung von Kernbrennstoffen 
 
(1) Die Beförderung von Kernbrennstoffen 
außerhalb eines abgeschlossenen Geländes, auf 
dem Kernbrennstoffe staatlich verwahrt werden 
oder eine nach den §§ 6, 7 und 9 genehmigte 
Tätigkeit ausgeübt wird, bedarf der Genehmi-
gung. Diese wird dem Absender oder demjenigen 
erteilt, der es übernimmt, die Versendung oder 
Beförderung der Kernbrennstoffe zu besorgen. 
(2) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn 
1. keine Tatsachen vorliegen, aus denen 

sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit 
des Antragstellers, des Beförderers und 
der den Transport ausführenden Perso-
nen ergeben, 

2. gewährleistet ist, daß die Beförderung 
durch Personen ausgeführt wird, die die 
notwendigen Kenntnisse über die mögli-
che Strahlengefährdung und die anzu-
wendenden Schutzmaßnahmen für die 
beabsichtigte Beförderung von Kern-
brennstoffen besitzen, 

3. gewährleistet ist, daß die Kernbrennstoffe 
unter Beachtung der für den jeweiligen 
Verkehrsträger geltenden Rechtsvorschrif-
ten über die Beförderung gefährlicher Gü-
ter befördert werden oder, soweit solche 
Vorschriften fehlen, auf andere Weise die 

 
§ 4 Beförderung von Kernbrennstoffen 
 
(1) Die Beförderung von Kernbrennstoffen 
außerhalb eines abgeschlossenen Geländes, auf 
dem Kernbrennstoffe staatlich verwahrt werden 
oder eine nach den §§ 6, 7 und 9 genehmigte 
Tätigkeit ausgeübt wird, bedarf der Genehmi-
gung. Diese wird dem Absender oder demjenigen 
erteilt, der es übernimmt, die Versendung oder 
Beförderung der Kernbrennstoffe zu besorgen. 
(2) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn 
1. keine Tatsachen vorliegen, aus denen 

sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit 
des Antragstellers, des Beförderers und 
der den Transport ausführenden Perso-
nen ergeben 

2. gewährleistet ist, dass die Beförderung 
durch Personen ausgeführt wird, die die 
notwendigen Kenntnisse über die mögli-
che Strahlengefährdung und die anzu-
wendenden Schutzmaßnahmen für die 
beabsichtigte Beförderung von Kern-
brennstoffen besitzen, 

3. gewährleistet ist, dass die Kernbrennstof-
fe unter Beachtung der für den jeweiligen 
Verkehrsträger geltenden Rechtsvorschrif-
ten über die Beförderung gefährlicher Gü-
ter befördert werden oder, soweit solche 
Vorschriften fehlen, auf andere Weise die 
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nach dem Stand von Wissenschaft und 
Technik erforderliche Vorsorge gegen 
Schäden durch die Beförderung der Kern-
brennstoffe getroffen ist, 

4. die erforderliche Vorsorge für die Erfüllung 
gesetzlicher Schadensersatzverpflichtun-
gen getroffen ist, 

5. der erforderliche Schutz gegen Störmaß-
nahmen oder sonstige Einwirkungen Drit-
ter gewährleistet ist, 

6. überwiegende öffentliche Interessen der 
Wahl der Art, der Zeit und des    Weges 
der Beförderung nicht entgegenstehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Der nach Absatz 2 Nr. 4 erforderlichen 
Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher Scha-
densersatzverpflichtungen bedarf es nicht für die 
Beförderung der in Anlage 2 zu diesem Gesetz 
bezeichneten Kernbrennstoffe. 
(4) Die Genehmigung ist für den einzelnen 
Beförderungsvorgang zu erteilen; sie kann jedoch 
einem Antragsteller allgemein auf längstens drei 
Jahre erteilt werden, soweit die in § 1 Nr. 2 bis 4 
bezeichneten Zwecke nicht entgegenstehen. 
(5) Eine Ausfertigung oder eine öffentlich 
beglaubigte Abschrift des Genehmigungsbe-
scheids ist bei der Beförderung mitzuführen. Der 
Beförderer hat ferner eine Bescheinigung mit sich 
zu führen, die den Anforderungen des Artikels 4 
Abs. c des Pariser Übereinkommens entspricht, 
sofern es sich nicht um eine Beförderung handelt, 
die nach Absatz 3 einer Vorsorge für die Erfüllung 

t li h S h d t fli ht i ht

nach dem Stand von Wissenschaft und 
Technik erforderliche Vorsorge gegen 
Schäden durch die Beförderung der Kern-
brennstoffe getroffen ist, 

4. die erforderliche Vorsorge für die Erfüllung 
gesetzlicher Schadensersatzverpflichtun-
gen getroffen ist, 

5. der erforderliche Schutz gegen Störmaß-
nahmen oder sonstige Einwirkungen Drit-
ter gewährleistet ist, 

6. überwiegende öffentliche Interessen der 
Wahl der Art, der Zeit und des Weges der 
Beförderung nicht entgegenstehen, 

7.  für die Beförderung bestrahlter Brenn-
elemente von Anlagen zur Spaltung 
von Kernbrennstoffen zur gewerbli-
chen Erzeugung von Elektrizität zu 
zentralen Zwischenlagern nach § 6 
Abs. 1 nachgewiesen ist, dass eine La-
germöglichkeit in einem nach § 9a Abs. 
2 Satz 3 zu errichtenden standortnahen 
Zwischenlager nicht verfügbar ist.  

(3) Der nach Absatz 2 Nr. 4 erforderlichen 
Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher Scha-
densersatzverpflichtungen bedarf es nicht für die 
Beförderung der in Anlage 2 zu diesem Gesetz 
bezeichneten Kernbrennstoffe. 
(4) Die Genehmigung ist für den einzelnen 
Beförderungsvorgang zu erteilen; sie kann jedoch 
einem Antragsteller allgemein auf längstens drei 
Jahre erteilt werden, soweit die in § 1 Nr. 2 bis 4 
bezeichneten Zwecke nicht entgegenstehen. 
(5) Eine Ausfertigung oder eine öffentlich 
beglaubigte Abschrift des Genehmigungsbe-
scheids ist bei der Beförderung mitzuführen. Der 
Beförderer hat ferner eine Bescheinigung mit sich 
zu führen, die den Anforderungen des Artikels 4 
Abs. c des Pariser Übereinkommens entspricht, 
sofern es sich nicht um eine Beförderung handelt, 
die nach Absatz 3 einer Vorsorge für die Erfüllung 
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gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen nicht 
bedarf. Der Bescheid und die Bescheinigung sind 
der für die Kontrolle zuständigen Behörde und 
den von ihr Beauftragten auf Verlangen vorzuzei-
gen. 
(6) Absatz 5 Satz 1 gilt nicht für die Beförde-
rung mit der Eisenbahn durch einen Eisenbahn-
unternehmer. Im übrigen bleiben die für die jewei-
ligen Verkehrsträger geltenden Rechtsvorschrif-
ten über die Beförderung gefährlicher Güter 
unberührt. 
 

gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen nicht 
bedarf. Der Bescheid und die Bescheinigung sind 
der für die Kontrolle zuständigen Behörde und 
den von ihr Beauftragten auf Verlangen vorzuzei-
gen. 
(6) Absatz 5 Satz 1 gilt nicht für die Beförde-
rung mit der Eisenbahn durch einen Eisenbahn-
unternehmer. Im übrigen bleiben die für die jewei-
ligen Verkehrsträger geltenden Rechtsvorschrif-
ten über die Beförderung gefährlicher Güter 
unberührt. 
 

 
§ 4a Deckungsvorsorge bei grenzüberschrei-
tender Beförderung 
 
(1) Die nach § 4 Abs. 2 Nr. 4 erforderliche 
Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher Scha-
densersatzverpflichtungen ist vorbehaltlich der 
Absätze 3 und 4 bei der grenzüberschreitenden 
Beförderung von Kernbrennstoffen getroffen, 
wenn sich die nach Artikel 4 Abs. c des Pariser 
Übereinkommens erforderliche Bescheinigung 
über die Deckungsvorsorge auf den Inhaber einer 
in einem Vertragsstaat des Pariser Übereinkom-
mens gelegenen Kernanlage bezieht. 
(2) Versicherer im Sinne des Artikels 4 Abs. c 
des Pariser Übereinkommens ist 
1. ein im Geltungsbereich dieses Gesetzes 

zum Geschäftsbetrieb zugelassener Ver-
sicherer, 

2. ein außerhalb des Geltungsbereichs 
dieses Gesetzes zum Geschäftsbetrieb 
zugelassener Versicherer, wenn neben 
ihm ein im Geltungsbereich dieses Ge-
setzes zum Geschäftsbetrieb zugelasse-
ner Versicherer oder ein Verband solcher 
Versicherer die Pflichten eines Haftpflicht-
versicherers übernimmt. 

 

 
§ 4a Deckungsvorsorge bei grenzüberschrei-
tender Beförderung 
 
(1) Die nach § 4 Abs. 2 Nr. 4 erforderliche 
Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher Scha-
densersatzverpflichtungen ist vorbehaltlich der 
Absätze 3 und 4 bei der grenzüberschreitenden 
Beförderung von Kernbrennstoffen getroffen, 
wenn sich die nach Artikel 4 Abs. c des Pariser 
Übereinkommens erforderliche Bescheinigung 
über die Deckungsvorsorge auf den Inhaber einer 
in einem Vertragsstaat des Pariser Übereinkom-
mens gelegenen Kernanlage bezieht. 
(2) Versicherer im Sinne des Artikels 4 Abs. c 
des Pariser Übereinkommens ist  
1. ein im Inland zum Betrieb der Haft-

pflichtversicherung befugtes Versiche-
rungsunternehmen oder   

2. ein Versicherungsunternehmen eines 
Drittstaates im Sinne des § 105 Abs. 1 
des Versicherungsaufsichtsgesetzes, 
das in seinem Sitzland zum Betrieb der 
Haftpflichtversicherung befugt ist, 
wenn neben ihm ein nach Nummer 1 
befugtes Versicherungsunternehmen 
oder ein Verband solcher Versiche-
rungsunternehmen die Pflichten eines
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Eine sonstige finanzielle Sicherheit kann anstelle 
der Versicherung zugelassen werden, wenn 
gewährleistet ist, daß der zur Deckungsvorsorge 
Verpflichtete, solange mit seiner Inanspruchnah-
me gerechnet werden muß, in der Lage sein wird, 
seine gesetzlichen Schadensersatzverpflichtun-
gen im Rahmen der Festsetzung der Deckungs-
vorsorge zu erfüllen. 
(3) Ist für einen Vertragsstaat des Pariser 
Übereinkommens das Brüsseler Zusatzüberein-
kommen nicht in Kraft getreten, so kann im Falle 
der Durchfuhr von Kernbrennstoffen die Geneh-
migung nach § 4 davon abhängig gemacht wer-
den, daß der nach dem Recht dieses Vertrags-
staates vorgesehene Haftungshöchstbetrag des 
Inhabers der Kernanlage für nukleare Ereignisse, 
die im Verlaufe der Beförderung im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes eintreten, soweit erhöht 
wird, wie dies nach Menge und Beschaffenheit 
der Kernbrennstoffe sowie den getroffenen Si-
cherheitsmaßnahmen erforderlich ist. Der Inhaber 
der Kernanlage hat durch Vorlage einer von der 
zuständigen Behörde des Vertragsstaates ausge-
stellten Bescheinigung den Nachweis der De-
ckungsvorsorge für den erhöhten Haftungs-
höchstbetrag zu erbringen. 
(4) Im Falle der Einfuhr oder Ausfuhr von 
Kernbrennstoffen aus einem oder in einen ande-
ren Vertragsstaat des Pariser Übereinkommens, 
für den das Brüsseler Zusatzübereinkommen 
nicht in Kraft getreten ist, kann die Genehmigung 
nach § 4 davon abhängig gemacht werden, daß 
der Inhaber der im Geltungsbereich dieses Ge-
setzes gelegenen Kernanlage, zu oder von der 
die Kernbrennstoffe befördert werden sollen, die 
Haftung für nukleare Ereignisse, die im Verlaufe 
der Beförderung im Geltungsbereich dieses 

rungsunternehmen die Pflichten eines 
Haftpflichtversicherers übernimmt. 

 
Eine sonstige finanzielle Sicherheit kann anstelle 
der Versicherung zugelassen werden, wenn 
gewährleistet ist, daß der zur Deckungsvorsorge 
Verpflichtete, solange mit seiner Inanspruchnah-
me gerechnet werden muß, in der Lage sein wird, 
seine gesetzlichen Schadensersatzverpflichtun-
gen im Rahmen der Festsetzung der Deckungs-
vorsorge zu erfüllen. 
(3) Ist für einen Vertragsstaat des Pariser 
Übereinkommens das Brüsseler Zusatzüberein-
kommen nicht in Kraft getreten, so kann im Falle 
der Durchfuhr von Kernbrennstoffen die Geneh-
migung nach § 4 davon abhängig gemacht wer-
den, daß der nach dem Recht dieses Vertrags-
staates vorgesehene Haftungshöchstbetrag des 
Inhabers der Kernanlage für nukleare Ereignisse, 
die im Verlaufe der Beförderung im Inland ein-
treten, soweit erhöht wird, wie dies nach Menge 
und Beschaffenheit der Kernbrennstoffe sowie 
den getroffenen Sicherheitsmaßnahmen erforder-
lich ist. Der Inhaber der Kernanlage hat durch 
Vorlage einer von der zuständigen Behörde des 
Vertragsstaates ausgestellten Bescheinigung den 
Nachweis der Deckungsvorsorge für den erhöh-
ten Haftungshöchstbetrag zu erbringen. 
 
(4) Im Falle der Einfuhr oder Ausfuhr von 
Kernbrennstoffen aus einem oder in einen ande-
ren Vertragsstaat des Pariser Übereinkommens, 
für den das Brüsseler Zusatzübereinkommen 
nicht in Kraft getreten ist, kann die Genehmigung 
nach § 4 davon abhängig gemacht werden, daß 
der Inhaber der im Inland gelegenen Kernanlage, 
zu oder von der die Kernbrennstoffe befördert 
werden sollen, die Haftung für nukleare Ereignis-
se, die im Verlaufe der Beförderung im Inland 
eintreten, nach den Vorschriften dieses Gesetzes 
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Gesetzes eintreten, nach den Vorschriften dieses 
Gesetzes übernimmt, wenn der in dem anderen 
Vertragsstaat des Pariser Übereinkommens 
vorgesehene Haftungshöchstbetrag im Hinblick 
auf die Menge und Beschaffenheit der Kern-
brennstoffe sowie die getroffenen Sicherheits-
maßnahmen nicht angemessen ist. 
 

übernimmt, wenn der in dem anderen Vertrags-
staat des Pariser Übereinkommens vorgesehene 
Haftungshöchstbetrag im Hinblick auf die Menge 
und Beschaffenheit der Kernbrennstoffe sowie die 
getroffenen Sicherheitsmaßnahmen nicht ange-
messen ist. 

 
§ 4b Beförderung von Kernmaterialien in 
besonderen Fällen 
 

 
unverändert 

  

 
§ 5 Verwahrung, Besitz und Ablieferung von 
Kernbrennstoffen 
 
(1) Kernbrennstoffe sind staatlich zu verwah-
ren. Hierbei ist die nach dem Stand von Wissen-
schaft und Technik erforderliche Vorsorge gegen 
Schäden durch die Aufbewahrung von Kern-
brennstoffen zu treffen und der erforderliche 
Schutz gegen Störmaßnahmen oder sonstige 
Einwirkungen Dritter zu gewährleisten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 5 Berechtigung zum Besitz von Kernbrenn-
stoffen; staatliche Verwahrung 
 
(1) Zum Besitz von Kernbrennstoffen ist 
berechtigt, wer auf Grund einer nach diesem 
Gesetz oder einer auf Grund dieses Gesetzes 
erlassenen Rechtsverordnung erteilten Ge-
nehmigung mit Kernbrennstoffen umgeht 
oder Kernbrennstoffe befördert, insbesondere 
Kernbrennstoffe  
1. nach § 4 berechtigt befördert,  
2. auf Grund einer Genehmigung nach § 6 

aufbewahrt,  
3. in einer nach § 7 genehmigten Anlage 

oder auf Grund einer Genehmigung 
nach § 9 bearbeitet, verarbeitet oder 
sonst verwendet,  

4. auf Grund der §§ 9a bis 9c in einer 
Landessammelstelle zwischenlagert 
oder in einer Anlage zur Sicherstellung 
oder zur Endlagerung radioaktiver Ab-
fälle aufbewahrt oder beseitigt.  

Zum Besitz von Kernbrennstoffen berechtigt 
auch eine Anordnung nach § 19 Abs. 3 Satz 2 
Nummer 2 zur Aufbewahrung von Kernbrenn-
stoffen.  
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 (2) Außerhalb der staatlichen Verwahrung 
darf niemand Kernbrennstoffe in unmittelbarem 
Besitz haben, es sei denn, daß er die Kernbrenn-
stoffe 
1. auf Grund einer Genehmigung nach § 6 

aufbewahrt, 
2. in einer nach § 7 genehmigten Anlage 

oder auf Grund einer Genehmigung nach 
§ 9 bearbeitet, verarbeitet oder sonst ver-
wendet, 

3. nach § 4 berechtigt befördert. 
 
 
(3) Wer Kernbrennstoffe in unmittelbarem 
Besitz hat, ohne nach Absatz 2 dazu berechtigt 
zu sein, hat sie der Verwahrungsbehörde unver-
züglich abzuliefern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Die Ablieferungspflicht entfällt, wenn die 
Kernbrennstoffe einem nach § 4 berechtigten 
Beförderer übergeben werden 
1. zum Zweck einer nach § 3 genehmigten 

Ausfuhr oder

 (2) Wer Kernbrennstoffe in unmittelbarem 
Besitz hat, ohne nach Absatz 1 Satz 1 dazu 
berechtigt zu sein, hat zum Schutz der Allge-
meinheit für den Verbleib der Kernbrennstoffe 
bei einem nach Absatz 1 Satz 1 zum Besitz der 
Kernbrennstoffe Berechtigten zu sorgen. Satz 
1 gilt nicht für denjenigen, der Kernbrennstof-
fe findet und an sich nimmt, ohne seinen 
Willen die tatsächliche Gewalt über Kern-
brennstoffe erlangt oder die tatsächliche 
Gewalt über Kernbrennstoffe erlangt, ohne zu 
wissen, dass diese Kernbrennstoffe sind.  
(3) Kann im Falle des Absatzes 2 Satz 1 
eine Aufbewahrung beim unmittelbaren Besit-
zer auf Grund einer Genehmigung nach § 6 
oder ein anderweitiger berechtigter Besitz 
nach Absatz 1 Satz 1 nicht herbeigeführt 
werden, sind bis zur Herstellung eines be-
rechtigten Besitzes die Kernbrennstoffe un-
verzüglich staatlich zu verwahren und hierfür 
der Verwahrungsbehörde abzuliefern, soweit 
nicht eine Anordnung nach § 19 Abs. 3 Satz 2 
Nr. 2 Abweichendes bestimmt oder zulässt. 
Wer nach Satz 1 Kernbrennstoffe abgeliefert 
hat, hat zum Schutz der Allgemeinheit für 
einen berechtigten Besitz nach Absatz 1 Satz 
1 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 1 zu sor-
gen.  
Satz 2 gilt entsprechend für den Inhaber des 
Nutzungs- und Verbrauchsrechts an Kern-
brennstoffen, die staatlich verwahrt werden, 
und für denjenigen, der Kernbrennstoffe von 
einem Dritten zu übernehmen oder zurückzu-
nehmen hat, ohne nach Absatz 1 Satz 1 zum 
Besitz der Kernbrennstoffe berechtigt zu sein.  
(4) Kernbrennstoffe, bei denen ein nach 
Absatz 1 zum Besitz Berechtigter nicht fest-
stellbar oder nicht heranziehbar ist, sind 
staatlich zu verwahren.  
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Ausfuhr oder 
2. zum Zweck einer Abgabe an einen nach 

Absatz 2 Nr. 1 oder 2 berechtigten 
Empfänger. 

(5) Die Herausgabe von Kernbrennstoffen 
aus der staatlichen Verwahrung nach Absatz 1 
oder aus der genehmigten Aufbewahrung nach § 
6 ist nur zulässig, 
1. wenn der Empfänger gemäß Absatz 2 Nr. 

1 oder 2 zum Besitz der Kernbrennstoffe 
berechtigt ist, 

2. wenn sie zu einer nach § 4 genehmigten 
Beförderung zum Zweck der Ausfuhr von 
Kernbrennstoffen erfolgt. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für Kern-
brennstoffe, die in radioaktiven Abfällen enthalten 
sind. 

 
 
 
 
(5) Bei der staatlichen Verwahrung ist die 
nach dem Stand von Wissenschaft und Tech-
nik erforderliche Vorsorge gegen Schäden 
durch die Aufbewahrung von Kernbrennstof-
fen zu treffen und der erforderliche Schutz 
gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwir-
kungen Dritter zu gewährleisten.  
 
 
 
(6) Die Herausgabe von Kernbrennstoffen 
aus der staatlichen Verwahrung oder die 
Abgabe von Kernbrennstoffen ist nur an einen 
nach Absatz 1 Satz 1 berechtigten Besitzer 
zulässig.  
(7) Zur Durchsetzung der Pflichten nach 
Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 Satz 2 und 3 
kann die Verwahrungsbehörde Anordnungen 
gegenüber den dort genannten Personen zum 
Verbleib der Kernbrennstoffe beim Verpflich-
teten oder zur Abgabe an einen zum Besitz 
berechtigten treffen. Abweichend von § 11 
Abs. 3 des Verwaltungsvollstreckungsgeset-
zes beträgt die Höhe des Zwangsgeldes bis zu 
500.000 Euro. Die Befugnisse der Aufsichts-
behörden nach § 19 Abs. 3 bleiben unberührt.  
(8) Die Absätze 1 bis 7 gelten nicht für 
Kernbrennstoffe, die in radioaktiven Abfällen 
enthalten sind.  
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§ 6 Genehmigung zur Aufbewahrung von 
Kernbrennstoffen 
 
(1) Wer Kernbrennstoffe außerhalb der staat-
lichen Verwahrung aufbewahrt, bedarf der Ge-
nehmigung. Einer Genehmigung bedarf ferner, 
wer eine genehmigte Aufbewahrung wesentlich 
verändert. 
(2) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn ein 
Bedürfnis für eine solche Aufbewahrung besteht 
und wenn 
1. keine Tatsachen vorliegen, aus denen 

sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit 
des Antragstellers und der für die Leitung 
und Beaufsichtigung der Aufbewahrung 
verantwortlichen Personen ergeben, und 
die für die Leitung und Beaufsichtigung 
der Aufbewahrung verantwortlichen Per-
sonen die hierfür erforderliche Fachkunde 
besitzen, 

2. die nach dem Stand von Wissenschaft 
und Technik erforderliche Vorsorge gegen 
Schäden durch die Aufbewahrung der 
Kernbrennstoffe getroffen ist, 

3. die erforderliche Vorsorge für die Erfüllung 
gesetzlicher Schadensersatzverpflichtun-
gen getroffen ist, 

4. der erforderliche Schutz gegen Störmaß-
nahmen oder sonstige Einwirkungen Drit-
ter gewährleistet ist.  

§ 7 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. 
 

 
§ 6 Genehmigung zur Aufbewahrung von 
Kernbrennstoffen 
 
(1) Wer Kernbrennstoffe außerhalb der staat-
lichen Verwahrung aufbewahrt, bedarf der Ge-
nehmigung. Einer Genehmigung bedarf ferner, 
wer eine genehmigte Aufbewahrung wesentlich 
verändert. 
(2) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn ein 
Bedürfnis für eine solche Aufbewahrung besteht 
und wenn 
1. keine Tatsachen vorliegen, aus denen 

sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit 
des Antragstellers und der für die Leitung 
und Beaufsichtigung der Aufbewahrung 
verantwortlichen Personen ergeben, und 
die für die Leitung und Beaufsichtigung 
der Aufbewahrung verantwortlichen Per-
sonen die hierfür erforderliche Fachkunde 
besitzen, 

2. die nach dem Stand von Wissenschaft 
und Technik erforderliche Vorsorge gegen 
Schäden durch die Aufbewahrung der 
Kernbrennstoffe getroffen ist, 

3. die erforderliche Vorsorge für die Erfüllung 
gesetzlicher Schadensersatzverpflichtun-
gen getroffen ist, 

4. der erforderliche Schutz gegen Störmaß-
nahmen oder sonstige Einwirkungen Drit-
ter gewährleistet ist. 

 
3) Wer zur Erfüllung der Verpflichtung 
nach § 9a Abs. 2 Satz 3 innerhalb des abge-
schlossenen Geländes einer Anlage zur Spal-
tung von Kernbrennstoffen zur gewerblichen 
Erzeugung von Elektrizität in einem gesonder-
ten Lagergebäude in Transport- und Lagerbe-
hältern bestrahlte Kernbrennstoffe bis zu 
deren Ablieferung an eine Anlage zur Endla-
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gerung radioaktiver Abfälle aufbewahrt, bedarf 
einer Genehmigung nach Absatz 1.  
Die Genehmigungsvoraussetzungen der 
Nummern 1 bis 4 des Absatzes 2 gelten 
entsprechend.  
(4) Eine Genehmigung zur vorübergehen-
den Aufbewahrung von Kernbrennstoffen in 
Form von bestrahlten Brennelementen inner-
halb eines abgeschlossenen Geländes, auf 
dem eine nach § 7 genehmigte Tätigkeit aus-
geübt wird, ist demjenigen zu erteilen, der für 
eine Aufbewahrung auf Grund der Verpflich-
tung nach § 9a Abs. 2 Satz 3 die erforderliche 
Genehmigung beantragt hat.  Die Genehmi-
gung ist bis zu dem Zeitpunkt zu befristen, an 
dem die nach § 9a Abs. 2 Satz 3 erforderliche 
Genehmigung ausgenutzt werden kann oder 
an dem der Antrag für eine solche Aufbewah-
rung zurückgenommen oder bestandskräftig 
abgelehnt worden ist, längstens jedoch für die 
Dauer von fünf Jahren; die Geltungsdauer der 
Genehmigung kann auf Antrag um  ein Jahr 
verlängert werden. Die Genehmigung nach 
Satz 1 und 2 ist nur zu erteilen, wenn für die 
Zeit nach Ablauf der Befristung eine anderwei-
tige Möglichkeit ordnungsgemäßer Aufbewah-
rung nachgewiesen ist. Dieser Nachweis ist 
jährlich erneut zu führen. Über den Genehmi-
gungsantrag soll innerhalb einer Frist  von 
neun Monaten nach Eingang des Antrags und 
Vorlage der vollständigen Antragsunterlagen 
entschieden werden. Die zuständige Behörde 
kann die Frist um jeweils drei Monate verlän-
gern, wenn dies wegen der Schwierigkeit der 
Prüfungen oder aus Gründen, die dem An-
tragsteller zuzurechnen sind, erforderlich ist; 
die Fristverlängerung soll gegenüber dem 
Antragsteller begründet werden.  Im übrigen 
gilt Absatz 2 entsprechend. 
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§ 7 Genehmigung von Anlagen 
 
(1) Wer eine ortsfeste Anlage zur Erzeugung 
oder zur Bearbeitung oder Verarbeitung oder zur 
Spaltung von Kernbrennstoffen oder zur Aufarbei-
tung bestrahlter Kernbrennstoffe errichtet, betreibt 
oder sonst innehat oder die Anlage oder ihren 
Betrieb wesentlich verändert, bedarf der Geneh-
migung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 7 Genehmigung von Anlagen 
 
(1) Wer eine ortsfeste Anlage zur Erzeugung 
oder zur Bearbeitung oder Verarbeitung oder zur 
Spaltung von Kernbrennstoffen oder zur Aufarbei-
tung bestrahlter Kernbrennstoffe errichtet, betreibt 
oder sonst innehat oder die Anlage oder ihren 
Betrieb wesentlich verändert, bedarf der Geneh-
migung. Für die Errichtung und den Betrieb 
von Anlagen zur Spaltung von Kernbrennstof-
fen zur gewerblichen Erzeugung von Elektrizi-
tät und von Anlagen zur Aufarbeitung be-
strahlter Kernbrennstoffe, werden keine Ge-
nehmigungen erteilt. Dies gilt nicht für we-
sentliche Veränderungen von Anlagen oder 
ihres Betriebs. 
(1a) Die Berechtigung zum Leistungsbe-
trieb einer Anlage zur Spaltung von Kern-
brennstoffen zur gewerblichen Erzeugung von  
Elektrizität erlischt, wenn die in Anlage 3 
Spalte 2 für die Anlage aufgeführte Elektrizi-
tätsmenge oder die sich aufgrund von Über-
tragungen nach Absatz 1b ergebende Elektri-
zitätsmenge  produziert ist. Die Produktion 
der in Anlage 3 Spalte 2 aufgeführten Elektrizi-
tätsmengen ist durch ein Messgerät zu mes-
sen. Das Messgerät nach Satz 2 muss zuge-
lassen und geeicht sein. Ein Messgerät, das 
nicht zugelassen und geeicht ist, darf nicht 
verwendet werden. Wer ein Messgerät nach 
Satz 2 verwendet, muss das Messgerät unver-
züglich so aufstellen und anschließen sowie 
so handhaben und warten, dass die Richtig-
keit der Messung und die zuverlässige Able-
sung der Anzeiger gewährleistet sind. Die 
Vorschriften des Eichgesetzes und der auf-
grund dieses Gesetzes erlassenen Eichord-
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nung finden Abwendung. Der Genehmigungs-
inhaber hat den bestimmungsgemäßen Zu-
stand des geeichten Messgerätes in jedem 
Kalenderjahr durch eine Sachverständigenor-
ganisation und die in jedem Kalenderjahr 
erzeugte Elektrizitätsmenge binnen eines 
Monats  durch einen Wirtschaftsprüfer oder 
eine Wirtschaftsprüfergesellschaft überprüfen 
und bescheinigen zu lassen.  
(1b) Elektrizitätsmengen nach Anlage 3 
Spalte 2  können ganz oder teilweise von 
einer Anlage auf eine andere Anlage übertra-
gen werden, wenn die empfangende Anlage 
den kommerziellen Leistungsbetrieb später 
als die abgebende Anlage begonnen hat. 
Elektrizitätsmengen können abweichend von 
Satz 1 auch von einer Anlage übertragen 
werden, die den kommerziellen Leistungsbe-
trieb später begonnen hat, wenn das Bun-
desministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit im Einvernehmen mit dem 
Bundeskanzleramt und dem Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Technologie der Über-
tragung zugestimmt hat. Die Zustimmung 
nach Satz 2 ist nicht erforderlich, wenn die 
abgebende Anlage  den Leistungsbetrieb 
dauerhaft einstellt  und ein Antrag nach Ab-
satz 3 Satz 1 zur Stilllegung der Anlage ge-
stellt worden ist.  
(1c) Der Genehmigungsinhaber hat der 
zuständigen Behörde  
1. monatlich die im Sinne des Absatzes 

1a in Verbindung mit  der Anlage 3 
Spalte 2 im Vormonat erzeugten Elekt-
rizitätsmengen mitzuteilen,  

2. die Ergebnisse der Überprüfungen und 
die Bescheinigungen nach Absatz 1a 
Satz 3 binnen eines Monats nach deren 
Vorliegen vorzulegen,  
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(2) Die Genehmigung darf nur erteilt werden, 

wenn 
1. keine Tatsachen vorliegen, aus denen 

sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit 
des Antragstellers und der für die Errich-

3. die zwischen Anlagen vorgenommenen 
Übertragungen nach Absatz 1b binnen 
einer Woche nach Festlegung der Ü-
bertragung  mitzuteilen.  

Der Genehmigungsinhaber hat in der ersten 
monatlichen Mitteilung über die erzeugte 
Elektrizitätsmenge nach Satz 1 Nr. 1 eine 
Mitteilung über die seit dem 1. Januar 2000 
bis zum letzten Tag des [einsetzen: Monat, in 
dem das Gesetz in Kraft getreten ist, und 
Jahreszahl] erzeugte Elektrizitätsmenge zu 
übermitteln, die von einem Wirtschaftsprüfer 
oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
überprüft und bescheinigt worden ist. Der 
Zeitraum der ersten monatlichen Mitteilung 
beginnt ab dem 1. [einsetzen: Monat, der auf 
den Monat folgt, in dem das Gesetz in Kraft 
getreten ist, und Jahreszahl]. Die übermittel-
ten Informationen nach Satz 1 Nr. 1 bis 3 
sowie die Angabe der jeweils noch verblei-
benden Reststrommenge werden durch die 
zuständige Behörde im Bundesanzeiger be-
kannt gemacht; hierbei werden die erzeugten 
Elektrizitätsmengen im Sinne des Satzes 1 Nr. 
1 jährlich zusammengerechnet für ein Kalen-
derjahr im Bundesanzeiger bekannt gemacht, 
jedoch bei einer voraussichtlichen Restlauf-
zeit von weniger als 6 Monaten monatlich.  
(1d) Für das Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich 
gelten Absatz 1a Satz 1, Absatz 1b Satz 1 bis 3 
und Absatz 1c Satz 1 Nr. 3  mit der Maßgabe, 
dass die in Anlage 3 Spalte 2 aufgeführte 
Elektrizitätsmenge nur nach Übertragung auf 
die dort aufgeführten Kernkraftwerke in die-
sen produziert werden darf. 
(2) Die Genehmigung darf nur erteilt werden, 
wenn 
1. keine Tatsachen vorliegen, aus denen 

sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit 
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des Antragstellers und der für die Errich-
tung, Leitung und Beaufsichtigung des 
Betriebs der Anlage verantwortlichen Per-
sonen ergeben, und die für die Errichtung, 
Leitung und Beaufsichtigung des Betriebs 
der Anlage verantwortlichen Personen die 
hierfür erforderliche Fachkunde besitzen, 

2. gewährleistet ist, daß die bei dem Betrieb 
der Anlage sonst tätigen Personen die 
notwendigen Kenntnisse über einen si-
cheren Betrieb der Anlage, die möglichen 
Gefahren und die anzuwendenden 
Schutzmaßnahmen besitzen, 

3. die nach dem Stand von Wissenschaft 
und Technik erforderliche Vorsorge gegen 
Schäden durch die Errichtung und den 
Betrieb der Anlage getroffen ist, 

4. die erforderliche Vorsorge für die Erfüllung 
gesetzlicher Schadensersatzverpflichtun-
gen getroffen ist, 

5. der erforderliche Schutz gegen Störmaß-
nahmen oder sonstige Einwirkungen Drit-
ter gewährleistet ist, 

6. überwiegende öffentliche Interessen, 
insbesondere im Hinblick auf die Umwelt-
auswirkungen, der Wahl des Standorts 
der Anlage nicht entgegenstehen. 

Bei Veränderungen bestehender Anlagen oder 
ihres Betriebes, die die betroffene Vorsorge 
gegen Schäden oder den getroffenen Schutz 
gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkun-
gen Dritter verbessern oder unberührt lassen, gilt 
Satz 1 Nr. 3 und 5 mit der Maßgabe, daß unter 
Berücksichtigung der technischen Gegebenheiten 
und Funktionen der Anlage unverhältnismäßige 
oder technisch nicht mögliche Vorsorge- oder 
Schutzmaßnahmen nicht erforderlich sind; in 
Festlegungen einer bestehenden Genehmigung, 
die von einer beantragten Veränderung und deren 
Auswirkungen auf die Anlage und ihren Betrieb 

des Antragstellers und der für die Errich-
tung, Leitung und Beaufsichtigung des 
Betriebs der Anlage verantwortlichen Per-
sonen ergeben, und die für die Errichtung, 
Leitung und Beaufsichtigung des Betriebs 
der Anlage verantwortlichen Personen die 
hierfür erforderliche Fachkunde besitzen, 

2. gewährleistet ist, daß die bei dem Betrieb 
der Anlage sonst tätigen Personen die 
notwendigen Kenntnisse über einen siche-
ren Betrieb der Anlage, die möglichen Ge-
fahren und die anzuwendenden Schutz-
maßnahmen besitzen, 

3. die nach dem Stand von Wissenschaft 
und Technik erforderliche Vorsorge gegen 
Schäden durch die Errichtung und den 
Betrieb der Anlage getroffen ist, 

4. die erforderliche Vorsorge für die Erfüllung 
gesetzlicher Schadensersatzverpflichtun-
gen getroffen ist, 

5. der erforderliche Schutz gegen Störmaß-
nahmen oder sonstige Einwirkungen Drit-
ter gewährleistet ist, 

6. überwiegende öffentliche Interessen, 
insbesondere im Hinblick auf die Umwelt-
auswirkungen, der Wahl des Standorts 
der Anlage nicht entgegenstehen. 
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nicht betroffen werden, kann nur nach Maßgabe 
des § 17 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 bis 5 eingegrif-
fen werden. 
(2a)*  Bei Anlagen zur Spaltung von Kern-
brennstoffen, die der Erzeugung von Elektrizität 
dienen, gilt Absatz 2 Nr. 3 mit der Maßgabe, daß 
zur weiteren Vorsorge gegen Risiken für die 
Allgemeinheit die Genehmigung nur erteilt wer-
den darf, wenn auf Grund der Beschaffenheit und 
des Betriebs der Anlage auch Ereignisse, deren 
Eintritt durch die zu treffende Vorsorge gegen 
Schäden praktisch ausgeschlossen ist, ein-
schneidende Maßnahmen zum Schutz vor der 
schädlichen Wirkung  
ionisierender Strahlen außerhalb des abge-
schlossenen Geländes der Anlage nicht erforder-
lich machen würden; die bei der Auslegung der 
Anlage zugrunde zu legenden Ereignisse sind in 
Leitlinien näher zu bestimmen, die das für die 
kerntechnische Sicherheit und den Strahlen-
schutz zuständige Bundesministerium nach 
Anhörung der zuständigen obersten Landesbe-
hörden im Bundesanzeiger veröffentlicht. Satz 1 
gilt nicht für die Errichtung und den Betrieb von 
Anlagen, für die bis zum 31. Dezember 1993 eine 
Genehmigung oder Teilgenehmigung erteilt 
worden ist, sowie für wesentliche Veränderungen 
dieser Anlagen oder ihres Betriebes. 
(3)  Die Stillegung einer Anlage nach Absatz 1 
sowie der sichere Einschluß der endgültig 
stillgelegten Anlage oder der Abbau der Anlage 
oder von Anlagenteilen bedürfen der 
Genehmigung. Absatz 2 gilt sinngemäß. Eine 
Genehmigung nach Satz 1 ist nicht erforderlich, 
soweit die geplanten Maßnahmen bereits 
Gegenstand einer Genehmigung nach Absatz 1 
oder Anordnung nach § 19 Abs. 3 gewesen sind. 
(4)  Im Genehmigungsverfahren sind alle 
Behörden des Bundes, der Länder, der Gemein-
den und der sonstigen Gebietskörperschaften zu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)  Die Stillegung einer Anlage nach Absatz 1 
Satz 1 sowie der sichere Einschluß der endgültig 
stillgelegten Anlage oder der Abbau der Anlage 
oder von Anlagenteilen bedürfen der G 
enehmigung. Absatz 2 gilt sinngemäß. Eine 
Genehmigung nach Satz 1 ist nicht erforderlich, 
soweit die geplanten Maßnahmen bereits Ge-
genstand einer Genehmigung nach Absatz 1 
Satz 1 oder Anordnung nach § 19 Abs. 3 gewe-
sen sind. 
(4)  Im Genehmigungsverfahren sind alle 
Behörden des Bundes, der Länder, der Gemein-
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beteiligen, deren Zuständigkeitsbereich berührt 
wird. Bestehen zwischen der Genehmigungsbe-
hörde und einer beteiligten Bundesbehörde Mei-
nungsverschiedenheiten, so hat die Genehmi-
gungsbehörde die Weisung des für die kerntech-
nische Sicherheit und den Strahlenschutz zu-
ständigen Bundesministers einzuholen. Im übri-
gen wird das Genehmigungsverfahren nach den 
Grundsätzen der §§ 8, 10 Abs. 1 bis 4, 6 bis 8, 10 
Satz 2 und des § 18 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes durch Rechtsverord-
nung geregelt; dabei kann vorgesehen werden, 
dass bei der Prüfung der Umweltverträglichkeit 
der insgesamt zur Stilllegung, zum sicheren 
Einschluss oder zum Abbau von Anlagen zur 
Spaltung von Kernbrennstoffen oder von Anla-
genteilen geplanten Maßnahmen von einem 
Erörterungstermin abgesehen werden kann. 
(5)  Für ortsveränderliche Anlagen gelten die 
Absätze 1, 2 und 4 entsprechend. Jedoch kann 
die in Absatz 4 Satz 3 genannte Rechtsverord-
nung vorsehen, daß von einer Bekanntmachung 
des Vorhabens und einer Auslegung der Unterla-
gen abgesehen werden kann und daß insoweit 
eine Erörterung von Einwendungen unterbleibt. 
(6)      § 14 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes gilt sinngemäß für 
Einwirkungen, die von einer genehmigten Anlage 
auf ein anderes Grundstück ausgehen. 
 
∗  Beschluß des Bundesverfassungsgerichts vom 
2. März 1999 - 2 BvF 1/94 (Entscheidungsformel, 
veröffentlicht in BGBl. 1999 I, S. 1237):  
„Artikel 4 Nummer 1 des Gesetzes zur Sicherung 
des Einsatzes von Steinkohle in der Verstromung 
und zur Änderung des Atomgesetzes und des 
Stromeinspeisungsgesetzes vom 19. Juli 1994 
(Bundesgesetzblatt I Seite 1618) ist mit Artikel 85 
Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes unvereinbar 
und nichtig, soweit durch ihn im § 7 Absatz 2a 

den und der sonstigen Gebietskörperschaften zu 
beteiligen, deren Zuständigkeitsbereich berührt 
wird. Bestehen zwischen der Genehmigungsbe-
hörde und einer beteiligten Bundesbehörde Mei-
nungsverschiedenheiten, so hat die Genehmi-
gungsbehörde die Weisung des für die kerntech-
nische Sicherheit und den Strahlenschutz zu-
ständigen Bundesministers einzuholen. Im übri-
gen wird das Genehmigungsverfahren nach den 
Grundsätzen der §§ 8, 10 Abs. 1 bis 4, 6 bis 8, 10 
Satz 2 und des § 18 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes durch Rechtsverord-
nung geregelt; dabei kann vorgesehen werden, 
dass bei der Prüfung der Umweltverträglichkeit 
der insgesamt zur Stilllegung, zum sicheren 
Einschluss oder zum Abbau von Anlagen zur 
Spaltung von Kernbrennstoffen oder von Anla-
genteilen geplanten Maßnahmen von einem 
Erörterungstermin abgesehen werden kann. 
(5)  Für ortsveränderliche Anlagen gelten die 
Absätze 1, 2 und 4 entsprechend. Jedoch kann 
die in Absatz 4 Satz 3 genannte Rechtsverord-
nung vorsehen, daß von einer Bekanntmachung 
des Vorhabens und einer Auslegung der Unterla-
gen abgesehen werden kann und daß insoweit 
eine Erörterung von Einwendungen unterbleibt. 
(6)  § 14 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes gilt sinngemäß für 
Einwirkungen, die von einer genehmigten Anlage 
auf ein anderes Grundstück ausgehen. 
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Satz 1 Halbsatz 2 des Atomgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 15. Juli 1985 
(Bundesgesetzblatt I Seite 1565) das für die 
kerntechnische Sicherheit und für den Strahlen-
schutz zuständige Bundesministerium ermächtigt 
wird, die bei der Auslegung der Anlage im Sinne 
von § 7 Absatz 2a Satz 1 Halbsatz 1 des Atom-
gesetzes zugrunde zu legenden Ereignisse nach 
Anhörung der zuständigen obersten Landesbe-
hörden in Leitlinien näher zu bestimmen.“ 
 
 
§ 7a Vorbescheid 
 

 
 unverändert 

  

 
§ 7b Einwendungen Dritter bei Teilgenehmi-
gung und Vorbescheid 
 

 
unverändert 

  

 
§ 7c Prüfverfahren 
 
Auf Antrag kann für Weiterentwicklungen der 
Sicherheitstechnik ein Prüfverfahren zu einzelnen 
Fragen des § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und Abs. 2a 
durchgeführt werden. Satz 1 gilt nicht für Anla-
gen, die bereits genehmigt sind oder für die 
bereits ein Antrag nach § 7 oder 7a bei einer 
Genehmigungsbehörde gestellt worden ist. Dem 
Antrag sind Unterlagen beizufügen, die zur Prü-
fung erforderlich sind. § 20 gilt entsprechend. Das 
Ergebnis der abgeschlossenen Prüfung ist im 
Bundesanzeiger bekanntzugeben. 

 
 aufgehoben 

  

 
§ 8 Verhältnis zum Bundes-
Immissionsschutzgesetz und zur Gewerbe-
ordnung  
 

 
 unverändert 

  

 
§ 9 Bearbeitung, Verarbeitung und sonstige 

 
§ 9 Bearbeitung, Verarbeitung und sonstige 

  



 
- 19 - 

 
 

 
 
  

 
Atomgesetz, geltende Fassung 
 

 
Atomgesetznovelle 
(Stand:  5. Juli 2001) 
 
  

 
 

 

Verwendung von Kernbrennstoffen außerhalb 
genehmigungspflichtiger Anlagen 
 
(1)  Wer Kernbrennstoffe außerhalb von 
Anlagen der in § 7 bezeichneten Art bearbeitet, 
verarbeitet oder sonst verwendet, bedarf der 
Genehmigung. Einer Genehmigung bedarf ferner, 
wer von dem in der Genehmigungsurkunde fest-
gelegten Verfahren für die Bearbeitung, Verarbei-
tung oder sonstige Verwendung wesentlich ab-
weicht oder die in der Genehmigungsurkunde 
bezeichnete Betriebsstätte oder deren Lage 
wesentlich verändert. 
(2)  Die Genehmigung darf nur erteilt werden, 
wenn 
1. keine Tatsachen vorliegen, aus denen 

sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit 
des Antragstellers und der für die Leitung 
und Beaufsichtigung der Verwendung der 
Kernbrennstoffe verantwortlichen Perso-
nen ergeben, und die für die Leitung und 
Beaufsichtigung der Verwendung der 
Kernbrennstoffe verantwortlichen Perso-
nen die hierfür erforderliche Fachkunde 
besitzen, 

2. gewährleistet ist, daß die bei der beab-
sichtigten Verwendung von Kernbrenn-
stoffen sonst tätigen Personen die not-
wendigen Kenntnisse über die möglichen 
Gefahren und die anzuwendenden 
Schutzmaßnahmen besitzen, 

3. die nach dem Stand von Wissenschaft 
und Technik erforderliche Vorsorge gegen 
Schäden durch die Verwendung der Kern-
brennstoffe getroffen ist, 

4. die erforderliche Vorsorge für die Erfüllung 
gesetzlicher Schadensersatzverpflichtun-
gen getroffen ist, 

5. der erforderliche Schutz gegen Störmaß-
nahmen oder sonstige Einwirkungen Drit-

Verwendung von Kernbrennstoffen außerhalb 
genehmigungspflichtiger Anlagen 
 
(1)  Wer Kernbrennstoffe außerhalb von 
Anlagen der in § 7 bezeichneten Art bearbeitet, 
verarbeitet oder sonst verwendet, bedarf der 
Genehmigung. Einer Genehmigung bedarf ferner, 
wer von dem in der Genehmigungsurkunde fest-
gelegten Verfahren für die Bearbeitung, Verarbei-
tung oder sonstige Verwendung wesentlich ab-
weicht oder die in der Genehmigungsurkunde 
bezeichnete Betriebsstätte oder deren Lage 
wesentlich verändert. 
(2)  Die Genehmigung darf nur erteilt werden, 
wenn 
1. keine Tatsachen vorliegen, aus denen 

sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit 
des Antragstellers und der für die Leitung 
und Beaufsichtigung der Verwendung der 
Kernbrennstoffe verantwortlichen Perso-
nen ergeben, und die für die Leitung und 
Beaufsichtigung der Verwendung der 
Kernbrennstoffe verantwortlichen Perso-
nen die hierfür erforderliche Fachkunde 
besitzen, 

2. gewährleistet ist, daß die bei der beab-
sichtigten Verwendung von Kernbrenn-
stoffen sonst tätigen Personen die not-
wendigen Kenntnisse über die möglichen 
Gefahren und die anzuwendenden 
Schutzmaßnahmen besitzen, 

3. die nach dem Stand von Wissenschaft 
und Technik erforderliche Vorsorge gegen 
Schäden durch die Verwendung der Kern-
brennstoffe getroffen ist, 

4. die erforderliche Vorsorge für die Erfüllung 
gesetzlicher Schadensersatzverpflichtun-
gen getroffen ist, 

5. der erforderliche Schutz gegen Störmaß-
nahmen oder sonstige Einwirkungen Drit-
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ter gewährleistet ist, 
6. überwiegende öffentliche Interessen, 

insbesondere im Hinblick auf die Reinhal-
tung des Wassers, der Luft und des Bo-
dens, der Wahl des Ortes der Verwen-
dung von Kernbrennstoffen nicht entge-
genstehen.  

§ 7 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. 
 

ter gewährleistet ist, 
6. überwiegende öffentliche Interessen, 

insbesondere im Hinblick auf die Reinhal-
tung des Wassers, der Luft und des Bo-
dens, der Wahl des Ortes der Verwen-
dung von Kernbrennstoffen nicht entge-
genstehen.  

 
 

 
§ 9a Verwertung radioaktiver Reststoffe und 
Beseitigung radioaktiver Abfälle 
 
(1) Wer Anlagen, in denen mit Kernbrennstof-
fen umgegangen wird, errichtet, betreibt, sonst 
innehat, wesentlich verändert, stillegt oder besei-
tigt, außerhalb solcher Anlagen mit radioaktiven 
Stoffen umgeht oder Anlagen zur Erzeugung 
ionisierender Strahlen betreibt, hat zum Schutz 
der Allgemeinheit dafür zu sorgen, daß anfallende 
radioaktive Reststoffe sowie ausgebaute oder 
abgebaute radioaktive Anlagenteile den in § 1 Nr. 
2 bis 4 bezeichneten Zwecken entsprechend 
schadlos verwertet werden oder als radioaktive 
Abfälle geordnet beseitigt werden (direkte Endla-
gerung). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 9a Verwertung radioaktiver Reststoffe und 
Beseitigung radioaktiver Abfälle 
 
(1) Wer Anlagen, in denen mit Kernbrennstof-
fen umgegangen wird, errichtet, betreibt, sonst 
innehat, wesentlich verändert, stilllegt oder besei-
tigt, außerhalb solcher Anlagen mit radioaktiven 
Stoffen umgeht oder Anlagen zur Erzeugung 
ionisierender Strahlen betreibt, hat dafür zu 
sorgen, daß anfallende radioaktive Reststoffe 
sowie ausgebaute oder abgebaute radioaktive 
Anlagenteile den in § 1 Nr. 2 bis 4 bezeichneten 
Zwecken entsprechend schadlos verwertet wer-
den oder als radioaktive Abfälle geordnet besei-
tigt werden (direkte Endlagerung). Die Abgabe 
von aus dem Betrieb von Anlagen zur Spal-
tung von Kernbrennstoffen zur gewerblichen 
Erzeugung von Elektrizität stammenden be-
strahlten Kernbrennstoffen zur schadlosen 
Verwertung an eine Anlage zur Aufarbeitung 
bestrahlter Kernbrennstoffe ist vom 1. Juli 
2005 an unzulässig.  
(1a) Die Betreiber von Anlagen zur Spal-
tung von Kernbrennstoffen zur gewerblichen 
Erzeugung von Elektrizität haben nachzuwei-
sen, dass sie zur Erfüllung ihrer Pflichten 
nach Absatz 1 für angefallene und in dem 
unter Berücksichtigung des § 7 Abs. 1a und b 
vorgesehenen Betriebszeitraum noch anfal-
l d b t hlt K b t ff i hli ß
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lende bestrahlte Kernbrennstoffe einschließ-
lich der im Falle der Aufarbeitung bestrahlter 
Kernbrennstoffe zurückzunehmenden radio-
aktiven Abfälle ausreichende Vorsorge getrof-
fen haben (Entsorgungsvorsorgenachweis). 
Der Nachweis ist jährlich zum 31. Dezember 
fortzuschreiben und bis spätestens 31. März 
des darauf folgenden Jahres vorzulegen. Eine 
erhebliche Veränderung der der Entsorgungs-
vorsorge zugrundeliegenden Voraussetzun-
gen ist der zuständigen Behörde unverzüglich 
mitzuteilen.  
(1b) Für die geordnete Beseitigung ist 
nachzuweisen, dass der sichere Verbleib für 
bestrahlte Kernbrennstoffe sowie für aus der 
Aufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe 
zurückzunehmende radioaktive Abfälle in 
Zwischenlagern bis zu deren Ablieferung an 
eine Anlage zur Endlagerung radioaktiver 
Abfälle gewährleistet ist.  Der Nachweis für 
die Beseitigung bestrahlter Kernbrennstoffe 
wird durch realistische Planungen über aus-
reichende, bedarfsgerecht zur Verfügung 
stehende Zwischenlagermöglichkeiten er-
bracht. Für den nach der realistischen Pla-
nung jeweils in den nächsten zwei Jahren 
bestehenden Zwischenlagerbedarf für be-
strahlte Kernbrennstoffe ist nachzuweisen, 
dass hierfür rechtlich und technisch verfügba-
re Zwischenlager des Entsorgungspflichtigen 
oder Dritter bereitstehen. Der Nachweis für die 
Beseitigung der aus der Aufarbeitung be-
strahlter Kernbrennstoffe zurückzunehmen-
den radioaktiven Abfälle wird durch realisti-
sche Planungen erbracht, aus denen sich 
ergibt, dass zum Zeitpunkt der verbindlich 
vereinbarten Rücknahme dieser radioaktiven 
Abfälle ausreichende Zwischenlagermöglich-
keiten zur Verfügung stehen werden. Abwei-
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chend von Absatz 1a Satz 1 kann die 
Nachweisführung für die geordnete 
Beseitigung der aus der Aufarbeitung 
zurückzunehmenden radioaktiven Abfälle von 
einem Dritten erbracht werden, wenn die 
Zwischenlagerung der zurückzunehmenden 
radioaktiven Abfälle für den 
Entsorgepflichtigen durch den Dritten erfolgt. 
Neben einer realistischen Planung nach Satz 
4 hat der Dritte nachzuweisen, dass der 
Zwischenlagerbedarf des Entsorgungs-
pflichtigen bedarfsgerecht vertraglich gesi-
chert sein wird. Für den Fall, dass mehrere 
Entsorgungspflichtige die Nachweisführung 
auf den selben Dritten übertragen haben, kann 
dieser für die Entsorgungspflichtigen einen 
gemeinsamen Nachweis führen (Sammel-
nachweis). Der Sammelnachweis besteht aus 
einer realistischen Planung nach Satz 4 für 
den Gesamtzwischenlagerbedarf der Entsor-
gungspflichtigen sowie der Darlegung, dass 
dieser bedarfsgerecht vertraglich gesichert 
sein wird.  (1c)  Soweit die nach Absatz 1 Satz 2 zuläs-
sige schadlose Verwertung bestrahlter Kern-
brennstoffe vorgesehen ist, ist nachzuweisen, 
dass der Wiedereinsatz des aus der Aufarbei-
tung gewonnenen und des noch zu gewin-
nenden Plutoniums in Anlagen zur Spaltung 
von Kernbrennstoffen zur gewerblichen Er-
zeugung von Elektrizität gewährleistet ist; 
dies gilt nicht für Plutonium, das bis zum 31. 
August 2000 bereits wieder eingesetzt worden 
ist oder für bereits gewonnenes Plutonium, 
für das bis zu diesem Zeitpunkt die Nutzungs- 
und Verbrauchsrechte an Dritte übertragen 
worden sind. Dieser Nachweis ist für den 
Wiedereinsatz in innerhalb des Geltungsbe-
reichs dieses Gesetzes betriebenen Anlagen 
zur Spaltung von Kernbrennstoffen zur ge-
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werblichen Erzeugung von Elektrizität er-
bracht, wenn realistische Planungen für die 
Aufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe, für 
die Fertigung von Brennelementen mit dem 
aus der Aufarbeitung angefallenen und noch 
anfallenden Plutonium sowie für den Einsatz 
dieser Brennelemente vorgelegt werden und 
wenn die zur Verwirklichung dieser Planung 
jeweils innerhalb der nächsten zwei Jahre 
vorgesehenen Maßnahmen durch Vorlage von 
Verträgen oder Vertragsauszügen oder von 
entsprechenden Bestätigungen Dritter, die 
über hierfür geeignete Anlagen verfügen, oder 
im Fall des Einsatzes der Brennelemente in 
geeigneten Anlagen des Entsorgungspflichti-
gen durch die Vorlage der Planung ihres 
Einsatzes nachgewiesen sind. Der Nachweis 
für den Wiedereinsatz in anderen, innerhalb 
der Europäischen Union oder der Schweiz 
betriebenen Anlagen zur Spaltung von Kern-
brennstoffen zur gewerblichen Erzeugung von 
Elektrizität ist erbracht, wenn verbindliche 
Bestätigungen über die Übertragung von 
Nutzungs- und Verbrauchsrechten zum Zwe-
cke des Wiedereinsatzes an aus der Aufarbei-
tung angefallenem Plutonium vorgelegt wer-
den.  
(1d) Für das aus der Aufarbeitung von be-
strahlten Kernbrennstoffen gewonnene Uran 
haben die Entsorgungspflichtigen den siche-
ren Verbleib durch realistische Planungen 
über ausreichende, bedarfsgerecht zur Verfü-
gung stehende Zwischenlagermöglichkeiten 
nachzuweisen. Absatz 1b Satz 3 gilt entspre-
chend. Sobald das zwischengelagerte Uran 
aus der Zwischenlagerung verbracht werden 
soll, ist dies, einschließlich des geplanten 
Entsorgungsweges zur Erfüllung der Pflichten 
nach Absatz 1, der zuständigen Behörde 
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(2) Wer radioaktive Abfälle besitzt, hat diese 
an eine Anlage nach Absatz 3 abzuliefern. Dies 
gilt nicht, soweit Abweichendes durch eine auf 
Grund dieses Gesetzes erlassene Rechtsverord-
nung bestimmt oder auf Grund dieses Gesetzes 
oder einer solchen Rechtsverordnung angeordnet 
oder genehmigt worden ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mitzuteilen. 
(1e) Absatz 1a gilt entsprechend für Betrei-
ber von Anlagen zur Spaltung von Kernbrenn-
stoffen zu Forschungszwecken. 
(2) Wer radioaktive Abfälle besitzt, hat diese 
an eine Anlage nach Absatz 3 abzuliefern. Dies 
gilt nicht, soweit Abweichendes nach Satz 3 oder 
durch eine auf Grund dieses Gesetzes erlassene 
Rechtsverordnung bestimmt oder auf Grund 
dieses Gesetzes oder einer solchen Rechtsver-
ordnung angeordnet oder genehmigt worden ist. 
Der Betreiber einer Anlage zur Spaltung von 
Kernbrennstoffen zur gewerblichen Erzeu-
gung von Elektrizität hat dafür zu sorgen, 
dass ein Zwischenlager nach § 6 Abs. 1 und 3 
innerhalb des abgeschlossenen Geländes der 
Anlage oder nach § 6 Abs. 1 in der Nähe der 
Anlage errichtet wird (standortnahes Zwi-
schenlager) und die anfallenden bestrahlten 
Kernbrennstoffe bis zu deren Ablieferung an 
eine Anlage zur Endlagerung radioaktiver 
Abfälle dort aufbewahrt werden; die Möglich-
keit der Abgabe bestrahlter Kernbrennstoffe 
zur Aufarbeitung nach Absatz 1 Satz 2 bleibt 
unberührt. Die zuständige Behörde hat auf 
Antrag Ausnahmen von der Sorgepflicht nach 
Satz 3 zuzulassen, wenn der Betreiber einer 
Anlage einen Stilllegungsantrag gestellt und 
verbindlich erklärt hat, zu welchem Zeitpunkt 
vor dem 1. Juli 2005 er den Betrieb der Anlage 
zur Spaltung von Kernbrennstoffen zur ge-
werblichen Erzeugung von Elektrizität dauer-
haft einstellen wird. Erteilt die zuständige 
Behörde die Ausnahme von der Sorgepflicht 
nach Satz 3, erlischt die Berechtigung zum 
Leistungsbetrieb der Anlage zur Spaltung von 
Kernbrennstoffen zur gewerblichen Erzeu-
gung von Elektrizität zu dem von dem Betrei-
ber in seinem Antrag benannten Datum. 
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(3) Die Länder haben Landessammelstellen 
für die Zwischenlagerung der in ihrem Gebiet 
angefallenen radioaktiven Abfälle einzurichten; 
der Bund hat Anlagen zur Sicherstellung und zur 
Endlagerung radioaktiver Abfälle einzurichten. Sie 
können sich zur Erfüllung ihrer Pflichten Dritter 
bedienen. Die Aufgabe des Bundes, Anlagen zur 
Endlagerung radioaktiver Abfälle einzurichten, 
wird abweichend von Satz 1 Halbsatz 2 durch ein 
zu erlassendes gesondertes Gesetz auf eine 
Körperschaft des öffentlichen Rechts übertragen 
werden, durch das die Körperschaft auch errichtet 
wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Wer nach Absatz 3 Satz 1 Halbsatz 2 
d S t 3 A l E dl di kti

(3) Die Länder haben Landessammelstellen 
für die Zwischenlagerung der in ihrem Gebiet 
angefallenen radioaktiven Abfälle, der Bund hat 
Anlagen zur Sicherstellung und zur Endlagerung 
radioaktiver Abfälle einzurichten. Sie können sich 
zur Erfüllung ihrer Pflichten Dritter bedienen.  
Der Bund kann zur Erfüllung seiner Pflicht die 
Wahrnehmung seiner Aufgaben mit den dafür 
erforderlichen hoheitlichen Befugnissen ganz 
oder teilweise auf Dritte übertragen, wenn sie 
Gewähr für die ordnungsgemäße Erfüllung 
der übertragenen Aufgaben bieten; der Dritte 
untersteht der Aufsicht des Bundes.  
Der Dritte nach Satz 3 kann für die Benutzung 
von Anlagen zur Sicherstellung und Endlage-
rung anstelle von Kosten ein Entgelt erheben. 
Soweit die Aufgabenwahrnehmung nach 
Satz 3 übertragen wird, gelten die nach § 21b 
erhobenen Beiträge, die nach der aufgrund 
des § 21b Abs. 3 erlassenen Rechtsverord-
nung erhobenen Vorausleistungen sowie die 
von den Landessammelstellen nach § 21a 
Abs. 2 Satz 9 abgeführten Beträge als Leis-
tungen, die dem Dritten gegenüber erbracht 
worden sind. Eine Verantwortlichkeit des 
Bundes für Amtspflichtverletzungen anstelle 
des Dritten nach Satz 3 besteht nicht; zur 
Deckung von Schäden aus Amtspflichtverlet-
zungen hat der Dritte eine ausreichende Haft-
pflichtversicherung abzuschließen. § 25 bleibt 
unberührt. Soweit die Aufgabenwahrnehmung 
vom Bund auf den Dritten nach Satz 3 über-
tragen wird, stellt der Bund diesen von Scha-
densersatzverpflichtungen nach § 25 bis zur 
Höhe von 2,5 Milliarden Euro frei. Über Wider-
sprüche gegen Verwaltungsakte, die von dem 
Dritten nach Satz 3 erlassen worden sind, 
entscheidet die Aufsichtsbehörde. 
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oder Satz 3 Anlagen zur Endlagerung radioaktiver 
Abfälle einzurichten hat, kann zur Erfüllung seiner 
Pflicht die Wahrnehmung seiner Aufgaben mit 
den dafür erforderlichen hoheitlichen Befugnissen 
ganz oder teilweise auf Dritte übertragen, wenn 
sie Gewähr für die ordnungsgemäße Erfüllung 
der übertragenen Aufgaben bieten; der Dritte 
untersteht der Aufsicht dessen, für den er die 
Aufgabe wahrnimmt. Der Dritte kann für die 
Benutzung von Anlagen zur Endlagerung radioak-
tiver Abfälle anstelle von Kosten ein Entgelt 
erheben. Soweit die Aufgabenwahrnehmung vom 
Bundes nach Satz 1 übertragen wird, gelten die 
nach § 21b erhobenen Beiträge, die nach der auf 
Grund des § 21b Abs. 3 erlassenen Rechtsver-
ordnung erhobenen Vorausleistungen sowie die 
von den Landessammelstellen nach § 21a Abs. 2 
Satz 9 abgeführten Beträge als Leistungen, die 
dem Dritten gegenüber erbracht worden sind. 
Eine Verantwortlichkeit des Bundes für 
Amtspflichtverletzungen anstelle des Dritten 
besteht nicht; zur Deckung von Schäden aus 
Amtspflichtverletzungen hat der Dritte eine 
ausreichende Haftpflichtversicherung 
abzuschließen. § 25 bleibt unberührt. Soweit die 
Aufgabenwahrnehmung vom Bund auf den 
Dritten nach Satz 1 übertragen wird, stellt der 
Bund diesen von Schadensersatzverpflichtungen 
nach § 25 bis zur Höhe des Zweifachen der 
Höchstgrenze der Deckungsvorsorge frei. Über 
Widersprüche gegen Verwaltungsakte, die von 
dem Dritten erlassen worden sind, entscheidet 
die Aufsichtsbehörde.  
 
§ 9b Planfeststellungsverfahren 
 
(1) Die Errichtung und der Betrieb der in § 9a 
Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 genannten Anlagen 
sowie die wesentliche Veränderung solcher Anla-
gen oder ihres Betriebes bedürfen der Planfest-

 
§ 9b Planfeststellungsverfahren 
 
(1) Die Errichtung und der Betrieb der in § 9a 
Abs. 3 genannten Anlagen des Bundes sowie 
die wesentliche Veränderung solcher Anlagen 
oder ihres Betriebes bedürfen der Planfeststel-

  



 
- 27 - 

 
 

 
 
  

 
Atomgesetz, geltende Fassung 
 

 
Atomgesetznovelle 
(Stand:  5. Juli 2001) 
 
  

 
 

 

stellung. § 74 Abs. 6 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes gilt mit der Maßgabe, daß die zuständi-
ge Behörde nur dann auf Antrag oder von Amts 
wegen an Stelle eines Planfeststellungsbeschlus-
ses eine Plangenehmigung erteilen kann, wenn 
die wesentliche Veränderung der in Satz 1 ge-
nannten Anlagen oder ihres Betriebes beantragt 
wird und die Veränderung keine erheblichen 
nachteiligen Auswirkungen auf ein in § 2 Abs. 1 
Satz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung genanntes Schutzgut haben kann. § 
76 des Verwaltungsverfahrensgesetzes findet 
keine Anwendung. 
(2)  Bei der Planfeststellung ist die Umweltver-
träglichkeit der Anlage zu prüfen. Die Umweltver-
träglichkeitsprüfung ist Teil der Prüfung nach 
Absatz 4. 
(3)  Der Planfeststellungsbeschluß kann zur 
Erreichung der in § 1 bezeichneten Zwecke 
inhaltlich beschränkt und mit Auflagen verbunden 
werden. Soweit es zur Erreichung der in § 1 Nr. 2 
bis 4 bezeichneten Zwecke erforderlich ist, sind 
nachträgliche Auflagen zulässig. 
(4) Der Planfeststellungsbeschluß darf nur 
erteilt werden, wenn die in § 7 Abs. 2 Nr. 1, 2, 3 
und 5 genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Er 
ist zu versagen, wenn 
1. von der Errichtung oder dem Betrieb der 

geplanten Anlage Beeinträchtigungen des 
Wohls der Allgemeinheit zu erwarten sind, 
die durch inhaltliche Beschränkungen und 
Auflagen nicht verhindert werden können, 
oder 

2. sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften, 
insbesondere im Hinblick auf die Umwelt-
verträglichkeit, der Errichtung oder dem 
Betrieb der Anlage entgegenstehen. 

(5)  Für das Planfeststellungsverfahren gelten 
die §§ 72 bis 75, 77 und 78 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes mit folgender 
Maßgabe: 

lung. § 74 Abs. 6 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes gilt mit der Maßgabe, daß die zuständige 
Behörde nur dann auf Antrag oder von Amts 
wegen an Stelle eines Planfeststellungsbeschlus-
ses eine Plangenehmigung erteilen kann, wenn 
die wesentliche Veränderung der in Satz 1 ge-
nannten Anlagen oder ihres Betriebes beantragt 
wird und die Veränderung keine erheblichen 
nachteiligen Auswirkungen auf ein in § 2 Abs. 1 
Satz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung genanntes Schutzgut haben kann. § 
76 des Verwaltungsverfahrensgesetzes findet 
keine Anwendung. 
(2)  Bei der Planfeststellung ist die Umweltver-
träglichkeit der Anlage zu prüfen. Die Umweltver-
träglichkeitsprüfung ist Teil der Prüfung nach 
Absatz 4. 
(3)  Der Planfeststellungsbeschluß kann zur 
Erreichung der in § 1 bezeichneten Zwecke 
inhaltlich beschränkt und mit Auflagen verbunden 
werden. Soweit es zur Erreichung der in § 1 Nr. 2 
bis 4 bezeichneten Zwecke erforderlich ist, sind 
nachträgliche Auflagen zulässig. 
(4) Der Planfeststellungsbeschluß darf nur 
erteilt werden, wenn die in § 7 Abs. 2 Nr. 1, 2, 3 
und 5 genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Er 
ist zu versagen, wenn 
1. von der Errichtung oder dem Betrieb der 

geplanten Anlage Beeinträchtigungen des 
Wohls der Allgemeinheit zu erwarten sind, 
die durch inhaltliche Beschränkungen und 
Auflagen nicht verhindert werden können, 
oder 

2. sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften, 
insbesondere im Hinblick auf die Umwelt-
verträglichkeit, der Errichtung oder dem 
Betrieb der Anlage entgegenstehen. 

(5)  Für das Planfeststellungsverfahren gelten 
die §§ 72 bis 75, 77 und 78 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes mit folgender 
Maßgabe: 



 
- 28 - 

 
 

 
 
  

 
Atomgesetz, geltende Fassung 
 

 
Atomgesetznovelle 
(Stand:  5. Juli 2001) 
 
  

 
 

 

1. Die Bekanntmachung des Vorhabens und 
des Erörterungstermins, die Auslegung 
des Plans, die Erhebung von Einwendun-
gen, die Durchführung des Erörterungs-
termins und die Zustellung der Entschei-
dungen sind nach der Rechtsverordnung 
nach § 7 Abs. 4 Satz 3 vorzunehmen. Für 
Form und Inhalt sowie Art und Umfang 
des einzureichenden Plans gelten im Hin-
blick auf die kerntechnische Sicherheit 
und den Strahlenschutz die in dieser 
Rechtsverordnung enthaltenen Vorschrif-
ten entsprechend. 

2. Vor einer vorbehaltenen Entscheidung 
kann von einer Bekanntmachung und 
Auslegung der nachgereichten Unterlagen 
abgesehen werden, wenn ihre Bekannt-
machung und Auslegung keine weiteren 
Umstände offenbaren würde, die für die 
Belange Dritter erheblich sein können. 

3. Die Planfeststellung erstreckt sich nicht 
auf die Zulässigkeit des Vorhabens nach 
den Vorschriften des Berg- und Tiefspei-
cherrechts. Hierüber entscheidet die dafür 
sonst zuständige Behörde. 
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des Plans, die Erhebung von Einwendun-
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blick auf die kerntechnische Sicherheit 
und den Strahlenschutz die in dieser 
Rechtsverordnung enthaltenen Vorschrif-
ten entsprechend. 

2. Vor einer vorbehaltenen Entscheidung 
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§ 9c Landessammelstellen 
 

 
 unverändert 

  

 
§ 9d Enteignung 
 
(1)  Für Zwecke der Errichtung und des Be-
triebs von Anlagen zur Endlagerung radioaktiver 
Abfälle sowie für Zwecke der Vornahme wesentli-
cher Veränderungen solcher Anlagen oder ihres 
Betriebs ist die Enteignung zulässig, soweit sie 
zur Ausführung eines nach § 9b festgestellten 
oder genehmigten Plans notwendig ist. 
(2)  Die Enteignung ist ferner zulässig für 
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Zwecke der vorbereitenden Standorterkundung 
für Anlagen zur Endlagerung radioaktiver Abfälle, 
soweit sie zur Durchführung von Erkundungs-
maßnahmen auf der Grundlage der Vorschriften 
des Bundesberggesetzes notwendig ist. Die 
Enteignung ist insbesondere dann zur Durchfüh-
rung von Erkundungsmaßnahmen notwendig, 
wenn die Eignung bestimmter geologischer For-
mationen als Endlagerstätte für radioaktive Abfäl-
le ohne die Enteignung nicht oder nicht in dem 
erforderlichen Umfang untersucht werden könnte 
oder wenn die Untersuchung der Eignung ohne 
die Enteignung erheblich behindert, verzögert 
oder sonst erschwert würde. Die besonderen 
Vorschriften des Bundesberggesetzes über die 
Zulegung und die Grundabtretung sowie über 
sonstige Eingriffe in Rechte Dritter für bergbauli-
che Zwecke bleiben unberührt. 
 
 
§ 9e Gegenstand und Zulässigkeit der Enteig-
nung, Entschädigung 
 
(1) Durch Enteignung nach § 9d können 
1. das Eigentum oder andere Rechte an 

Grundstücken und grundstücksgleichen 
Rechten entzogen oder belastet werden, 

2. Rechte und Befugnisse entzogen werden, 
die zum Erwerb, zum Besitz oder zur Nut-
zung von Grundstücken oder grund-
stücksgleichen Rechten berechtigten oder 
die den Verpflichteten in der Nutzung von 
Grundstücken oder grundstücksgleichen 
Rechten beschränken, 

3. Bergbauberechtigungen sowie nach dem 
Bundesberggesetz aufrechterhaltene alte 
Rechte entzogen oder belastet werden, 

4. Rechtsverhältnisse begründet werden, die 
Rechte der in Nummer 2 bezeichneten Art 
gewähren. Grundstücksteile stehen 

 
aufgehoben 

  



 
- 30 - 

 
 

 
 
  

 
Atomgesetz, geltende Fassung 
 

 
Atomgesetznovelle 
(Stand:  5. Juli 2001) 
 
  

 
 

 

Grundstücken nach Satz 1 gleich. 
(2)  Die Enteignung ist nur zulässig, wenn das 
Wohl der Allgemeinheit, insbesondere die Sicher-
stellung der Endlagerung radioaktiver Abfälle 
nach § 9a, sie erfordert und wenn der Enteig-
nungszweck unter Beachtung der Standortge-
bundenheit des Vorhabens auf andere zumutbare 
Weise nicht erreicht werden kann. Im Falle des § 
9d Abs. 1 ist der festgestellte Plan dem Enteig-
nungsverfahren zugrunde zu legen und für die 
Enteignungsbehörde bindend. Die Enteignung 
setzt voraus, daß sich der Antragsteller ernsthaft 
um den freihändigen Erwerb der Rechte oder 
Befugnisse nach Absatz 1 oder um die Vereinba-
rung eines Nutzungsverhältnisses zu angemes-
senen Bedingungen vergeblich bemüht hat. 
Rechte und Befugnisse dürfen nur in dem Um-
fang enteignet werden, in dem dies zur Verwirkli-
chung des Enteignungszwecks erforderlich ist. 
(3)  Für die Enteignung ist eine Entschädi-
gung durch den Antragsteller zu leisten. § 21b 
bleibt unberührt. Die Entschädigung wird gewährt 
für den durch die Enteignung eintretenden 
Rechtsverlust sowie für andere durch die Enteig-
nung eintretende Vermögensnachteile. Die Ent-
schädigung für den Rechtsverlust bestimmt sich 
nach dem Verkehrswert der zu enteignenden 
Rechte oder Befugnisse nach Absatz 1. Hat sich 
ein Beteiligter mit der Übertragung, Belastung 
oder sonstigen Beschränkung von Rechten oder 
Befugnissen nach Absatz 1 schriftlich einverstan-
den erklärt, kann das Entschädigungsverfahren 
unmittelbar durchgeführt werden. 
(4)  Für die Enteignung und die Entschädi-
gung gelten im übrigen die §§ 93 bis 122 des 
Baugesetzbuches entsprechend. 
 
 
§ 9f Vorarbeiten auf Grundstücken 
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(1)  Eigentümer und sonstige Nutzungsbe-
rechtigte haben zu dulden, daß zur Vorbereitung 
der Planfeststellung nach § 9b sowie zur obertä-
gigen Standorterkundung für Anlagen zur Endla-
gerung radioaktiver Abfälle Grundstücke betreten 
und befahren sowie Vermessungen, Boden- und 
Grundwasseruntersuchungen und ähnliche vorü-
bergehende Vorarbeiten auf Grundstücken durch 
die dafür zuständigen Personen ausgeführt wer-
den. Die Absicht, Grundstücke zu betreten und 
solche Arbeiten auszuführen, ist dem Eigentümer 
und den sonstigen Nutzungsberechtigten recht-
zeitig vorher bekanntzugeben. 
(2)  Nach Abschluß der Vorarbeiten ist der 
frühere Zustand der Grundstücke wiederherzu-
stellen. Die zuständige Behörde kann anordnen, 
daß im Rahmen der Vorarbeiten geschaffene 
Einrichtungen verbleiben können. 
(3)  Entstehen durch eine Maßnahme nach 
Absatz 1 oder durch eine Anordnung nach Absatz 
2 Satz 2 dem Eigentümer oder sonstigen Nut-
zungsberechtigten unmittelbare Vermögens-
nachteile, so ist eine angemessene Entschädi-
gung in Geld zu leisten. § 21b bleibt unberührt. 
 
 
§ 9g Veränderungssperre 
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§ 10 [Ausnahmen] 
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§ 11 Ermächtigungsvorschriften (Genehmi-
gung, Anzeige, allgemeine Zulassung) 
 
(1)  Soweit nicht durch dieses Gesetz für 
Kernbrennstoffe und für Anlagen im Sinne des § 
7 eine besondere Regelung getroffen ist, kann 
durch Rechtsverordnung zur Erreichung der in § 1 
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bezeichneten Zwecke bestimmt werden, 
1.   daß die Aufsuchung von radioaktiven 

Stoffen, der Umgang mit radioaktiven 
Stoffen (Gewinnung, Erzeugung, Lage-
rung, Bearbeitung, Verarbeitung, sonstige 
Verwendung und Beseitigung), der Ver-
kehr mit radioaktiven Stoffen (Erwerb und 
Abgabe an andere), die Beförderung und 
die Ein- und Ausfuhr dieser Stoffe einer 
Genehmigung oder Anzeige bedürfen so-
wie unter welchen Voraussetzungen und 
mit welchen Nebenbestimmungen sowie 
in welchem Verfahren eine Freigabe ra-
dioaktiver Stoffe zum Zweck der Entlas-
sung aus der Überwachung nach diesem 
Gesetz oder einer auf Grund dieses Ge-
setzes erlassenen Rechtsverordnung oder 
eine Entlassung radioaktiver Stoffe natür-
lichen Ursprungs aus der Überwachung 
nach diesen Vorschriften erfolgt, 

2. daß die Errichtung und der Betrieb von 
Anlagen zur Erzeugung ionisierender 
Strahlen einer Genehmigung oder Anzei-
ge bedürfen, 

3. daß nach einer Bauartprüfung durch eine 
in der Rechtsverordnung zu bezeichnende 
Stelle Anlagen, Geräte und Vorrichtun-
gen, die radioaktive  Stoffe enthalten oder 
ionisierende Strahlen erzeugen, allgemein 
zugelassen werden können und welche 
Anzeigen die Inhaber solcher Anlagen, 
Geräte und Vorrichtungen zu erstatten 
haben, 

4. daß sicherheitstechnisch bedeutsame 
Anlagenteile, mit deren Fertigung bereits 
vor Antragstellung oder vor Erteilung einer 
Genehmigung begonnen werden soll, in 
Anlagen nach § 7 Abs. 1 nur dann einge-
baut werden dürfen, wenn für die Vorferti-
gung ein berechtigtes Interesse besteht 
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und in einem Prüfverfahren nachgewiesen 
wird, daß Werkstoffe, Auslegung, Kon-
struktion und Fertigung die Vorausset-
zungen nach § 7 Abs. 2 Nr. 3 erfüllen, 
welche Behörde für das Verfahren zu-
ständig ist, welche Unterlagen beizubrin-
gen sind und welche Rechtswirkungen der 
Zulassung der Vorfertigung zukommen 
sollen, 

5. daß radioaktive Stoffe in bestimmter Art 
und Weise oder für bestimmte Zwecke 
nicht verwendet oder nur in bestimmter 
Art und Weise beseitigt oder nicht in Ver-
kehr gebracht oder grenzüberschreitend 
verbracht werden dürfen, soweit das Ver-
bot zum Schutz von Leben und Gesund-
heit der Bevölkerung vor den Gefahren 
radioaktiver Stoffe oder zur Durchsetzung 
von Beschlüssen internationaler Organi-
sationen, deren Mitglied die Bundesrepu-
blik Deutschland ist, erforderlich ist, 

6. daß zur Umsetzung von Rechtsakten der 
Europäischen Gemeinschaften die Ein-, 
Aus- und Durchfuhr (grenzüberschreiten-
de Verbringung) radioaktiver Stoffe einer 
Genehmigung oder Zustimmung bedarf, 
Anzeigen und Meldungen zu erstatten und 
Unterlagen mitzuführen sind. Es kann 
weiterhin bestimmt werden, daß Zustim-
mungen mit Nebenbestimmungen verse-
hen werden können, 

7. dass zum Schutz vor ionisierenden Strah-
len natürlichen Ursprungs näher zu 
bezeichnende Arbeiten einer 
Genehmigung oder Anzeige bedürfen, 

8. dass der zweckgerichtete Zusatz radioak-
tiver Stoffe bei der Herstellung von Arz-
neimitteln, Medizinprodukten oder Kon-
sumgütern oder deren Aktivierung und die 
grenzüberschreitende Verbringung sol-
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cher Erzeugnisse einer Genehmigung o-
der Anzeige bedürfen. 

(2)  Die Rechtsverordnung kann Genehmi-
gungen, Zustimmungen nach Absatz 1 Nr. 6 und 
allgemeine Zulassungen im Rahmen der 
Zweckbestimmung dieses Gesetzes von 
persönlichen und sachlichen Voraussetzungen 
abhängig machen sowie das Verfahren bei 
Genehmigungen, Zustimmungen nach Absatz 1 
Nr. 6 und allgemeinen Zulassungen regeln. 
(3)  Sofern eine Freigabe radioaktiver Stoffe 
oder eine Entlassung radioaktiver Stoffe natürli-
chen Ursprungs nach einer auf Grund von Absatz 
1 Nr. 1 erlassenen Rechtsverordnung die Beseiti-
gung nach den Vorschriften des Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetzes oder den auf dessen 
Grundlage erlassenen Rechtsverordnungen 
vorsieht, dürfen diese Stoffe nach den genannten 
Vorschriften nicht wieder verwendet oder verwer-
tet werden. 
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vorsieht, dürfen diese Stoffe nach den genannten 
Vorschriften nicht wieder verwendet oder verwer-
tet werden. 

  
§ 12 Ermächtigungsvorschriften (Schutzmaß-
nahmen) 
 
(1) Durch Rechtsverordnung kann zur Errei-
chung der in § 1 bezeichneten Zwecke bestimmt 
werden, 
1. welche Vorsorge- und Überwachungs-

maßnahmen einschließlich der Rechtferti-
gung im Sinne von Artikel 6 Abs. 1 und 2 
der Richtlinie 96/29/EURATOM des Rates 
vom 13. Mai 1996 zur Festlegung der 
grundlegenden Sicherheitsnormen für den 
Schutz der Gesundheit der Arbeitskräfte 
und der Bevölkerung gegen die Gefahren 
durch ionisierende Strahlungen (ABl. EG 
Nr. L 159 S. 1) und Artikel 3 der Richtlinie 
97/43/EURATOM des Rates vom 30. Juni 
1997 über den Gesundheitsschutz von 
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Personen gegen die Gefahren ionisieren-
der Strahlung bei medizinischer Expositi-
on und zur Aufhebung der Richtlinie 
84/466/EURATOM (ABl. EG Nr. L 180 S. 
22) zum Schutz einzelner und der Allge-
meinheit beim Umgang und Verkehr mit 
radioaktiven Stoffen, bei der Errichtung, 
beim Betrieb und beim Besitz von Anla-
gen der in den §§ 7 und 11 Abs. 1 Nr. 2 
bezeichneten Art beim Umgang und Ver-
kehr mit Anlagen, Geräten und Vorrich-
tungen der in § 11 Abs. 1 Nr. 3 bezeich-
neten Art, beim zweckgerichteten Zusatz 
radioaktiver Stoffe oder bei der Aktivie-
rung von Stoffen, zum Schutz vor ionisie-
renden Strahlen natürlichen Ursprungs bei 
Arbeiten zu treffen sind, 

2. welche Vorsorge dafür zu treffen ist, daß 
bestimmte Strahlendosen und bestimmte 
Konzentrationen radioaktiver Stoffe in Luft 
und Wasser nicht überschritten werden, 

3. daß die Beschäftigung von Personen in 
strahlengefährdeten Bereichen nur nach 
Vorlage einer Bescheinigung besonders 
ermächtigter Ärzte erfolgen darf und daß 
bei Bedenken gesundheitlicher Art gegen 
eine solche Beschäftigung die Aufsichts-
behörde nach Anhörung ärztlicher 
Sachverständiger entscheidet, 

3a. dass und auf welche Weise zur Bewer-
tung von Vorhaben zur Anwendung radio-
aktiver Stoffe oder ionisierender Strahlen 
am Menschen in der medizinischen For-
schung eine Ethikkommission zu beteili-
gen ist, welche Anforderungen an die Un-
abhängigkeit und Sachkunde einer sol-
chen Ethikkommission zu stellen sind, 
und unter welchen Voraussetzungen ihre 
Registrierung vorzunehmen oder zu wi-
derrufen ist und wie dies öffentlich be-
kannt gemacht wird

Personen gegen die Gefahren ionisieren-
der Strahlung bei medizinischer Expositi-
on und zur Aufhebung der Richtlinie 
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neten Art, beim zweckgerichteten Zusatz 
radioaktiver Stoffe oder bei der Aktivie-
rung von Stoffen, zum Schutz vor ionisie-
renden Strahlen natürlichen Ursprungs bei 
Arbeiten zu treffen sind, 
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bestimmte Strahlendosen und bestimmte 
Konzentrationen radioaktiver Stoffe in Luft 
und Wasser nicht überschritten werden, 

3. daß die Beschäftigung von Personen in 
strahlengefährdeten Bereichen nur nach 
Vorlage einer Bescheinigung besonders 
ermächtigter Ärzte erfolgen darf und daß 
bei Bedenken gesundheitlicher Art gegen 
eine solche Beschäftigung die Aufsichts-
behörde nach Anhörung ärztlicher 
Sachverständiger entscheidet, 

3a. dass und auf welche Weise zur Bewer-
tung von Vorhaben zur Anwendung radio-
aktiver Stoffe oder ionisierender Strahlen 
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kannt gemacht wird, 
3b. dass und auf welche Weise diagnostische 

Referenzwerte im Zusammenhang mit der 
Ausübung der Heil- oder Zahnheilkunde 
zur Anwendung radioaktiver Stoffe oder 
ionisierender Strahlen am Menschen er-
mittelt, erstellt und veröffentlicht, die me-
dizinischen Strahlenexpositionen von Per-
sonen ermittelt und dazu jeweils Erhe-
bungen durchgeführt werden, 

3c. dass die zuständigen Behörden ärztliche 
und zahnärztliche Stellen bestimmen und 
festlegen, dass und auf welche Weise die 
ärztlichen und zahnärztlichen Stellen Prü-
fungen durchführen, mit denen sicherge-
stellt wird, dass bei der Anwendung 
radioaktiver Stoffe oder ionisierender 
Strahlen in der Medizin die Erfordernisse 
der medizinischen Wissenschaft beachtet 
werden und die angewendeten Verfahren 
und eingesetzten Geräte den jeweiligen 
notwendigen Qualitätsstandards zur 
Gewährleistung einer möglichst geringen 
Strahlenexposition von Patienten 
entsprechen, und dass und auf welche 
Weise die Ergebnisse der Prüfungen den 
zuständigen Behörden mitgeteilt werden, 

4. daß und in welchem Umfang Personen, 
die sich in strahlengefährdeten Bereichen 
aufhalten oder aufgehalten haben oder 
Arbeiten nach § 11 Abs. 1Nr. 7 ausführen 
oder ausgeführt haben, verpflichtet sind, 
sich Messungen zur Bestimmung der 
Strahlendosen an ihrem Körper, ärztlicher 
Untersuchung und, soweit zum Schutz 
anderer Personen oder der Allgemeinheit 
erforderlich, ärztlicher Behandlung zu un-
terziehen, und daß die Untersuchung oder 
die Behandlung durch besonders ermäch-
tigte Ärzte vorzunehmen ist sowie dass 
und auf welche Weise beim Betrieb von

kannt gemacht wird, 
3b. dass und auf welche Weise diagnostische 

Referenzwerte im Zusammenhang mit der 
Ausübung der Heil- oder Zahnheilkunde 
zur Anwendung radioaktiver Stoffe oder 
ionisierender Strahlen am Menschen er-
mittelt, erstellt und veröffentlicht, die me-
dizinischen Strahlenexpositionen von Per-
sonen ermittelt und dazu jeweils Erhe-
bungen durchgeführt werden, 

3c. dass die zuständigen Behörden ärztliche 
und zahnärztliche Stellen bestimmen und 
festlegen, dass und auf welche Weise die 
ärztlichen und zahnärztlichen Stellen Prü-
fungen durchführen, mit denen sicherge-
stellt wird, dass bei der Anwendung 
radioaktiver Stoffe oder ionisierender 
Strahlen in der Medizin die Erfordernisse 
der medizinischen Wissenschaft beachtet 
werden und die angewendeten Verfahren 
und eingesetzten Geräte den jeweiligen 
notwendigen Qualitätsstandards zur 
Gewährleistung einer möglichst geringen 
Strahlenexposition von Patienten 
entsprechen, und dass und auf welche 
Weise die Ergebnisse der Prüfungen den 
zuständigen Behörden mitgeteilt werden, 

4. daß und in welchem Umfang Personen, 
die sich in strahlengefährdeten Bereichen 
aufhalten oder aufgehalten haben oder 
Arbeiten nach § 11 Abs. 1Nr. 7 ausführen 
oder ausgeführt haben, verpflichtet sind, 
sich Messungen zur Bestimmung der 
Strahlendosen an ihrem Körper, ärztlicher 
Untersuchung und, soweit zum Schutz 
anderer Personen oder der Allgemeinheit 
erforderlich, ärztlicher Behandlung zu un-
terziehen, und daß die Untersuchung oder 
die Behandlung durch besonders ermäch-
tigte Ärzte vorzunehmen ist sowie dass 
und auf welche Weise beim Betrieb von
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und auf welche Weise beim Betrieb von 
Flugzeugen Strahlenexpositionen von 
Personen durch kosmische Strahlung er-
mittelt, registriert und an eine näher zu 
bezeichnende oder auf Grund einer nach 
diesem Gesetz erlassenen Rechtsverord-
nung zu bestimmende Stelle übermittelt 
werden und dass diese Stellen die Mittei-
lungen an das Strahlenschutzregister wei-
terleiten, 

4a. dass für die Ermittlung von Strahlenexpo-
sitionen die zuständigen Behörden Mess-
stellen bestimmen, 

5. daß und auf welche Weise über die Er-
zeugung, die Gewinnung, den Erwerb, 
den Besitz, die Abgabe und den sonstigen 
Verbleib von radioaktiven Stoffen und ü-
ber Messungen von Dosis und Dosisleis-
tungen ionisierender Strahlen Buch zu 
führen ist und Meldungen zu erstatten 
sind, 

6. daß und in welcher Weise und in welchem 
Umfang der Inhaber einer Anlage, in der 
mit radioaktiven Stoffen umgegangen wird 
oder umgegangen werden soll, verpflich-
tet ist, der Aufsichtsbehörde mitzuteilen, 
ob und welche Abweichungen von den 
Angaben zum Genehmigungsantrag ein-
schließlich der beigefügten Unterlagen 
oder von der Genehmigung eingetreten 
sind, 

7. daß sicherheitstechnisch bedeutsame 
Abweichungen vom bestimmungsgemä-
ßen Betrieb, insbesondere Unfälle und 
sonstige Schadensfälle beim Umgang mit 
radioaktiven Stoffen, bei Errichtung und 
beim Betrieb von Anlagen, in denen mit 
radioaktiven Stoffen umgegangen wird, 
sowie beim Umgang mit Anlagen, Gerä-
ten und Vorrichtungen der in § 11 Abs. 1 
Nr 3 bezeichneten Art der Aufsichtsbe

und auf welche Weise beim Betrieb von 
Flugzeugen Strahlenexpositionen von 
Personen durch kosmische Strahlung er-
mittelt, registriert und an eine näher zu 
bezeichnende oder auf Grund einer nach 
diesem Gesetz erlassenen Rechtsverord-
nung zu bestimmende Stelle übermittelt 
werden und dass diese Stellen die Mittei-
lungen an das Strahlenschutzregister wei-
terleiten, 

4a. dass für die Ermittlung von Strahlenexpo-
sitionen die zuständigen Behörden Mess-
stellen bestimmen, 

5. daß und auf welche Weise über die Er-
zeugung, die Gewinnung, den Erwerb, 
den Besitz, die Abgabe und den sonstigen 
Verbleib von radioaktiven Stoffen und ü-
ber Messungen von Dosis und Dosisleis-
tungen ionisierender Strahlen Buch zu 
führen ist und Meldungen zu erstatten 
sind, 

6. daß und in welcher Weise und in welchem 
Umfang der Inhaber einer Anlage, in der 
mit radioaktiven Stoffen umgegangen wird 
oder umgegangen werden soll, verpflich-
tet ist, der Aufsichtsbehörde mitzuteilen, 
ob und welche Abweichungen von den 
Angaben zum Genehmigungsantrag ein-
schließlich der beigefügten Unterlagen 
oder von der Genehmigung eingetreten 
sind, 

7. daß sicherheitstechnisch bedeutsame 
Abweichungen vom bestimmungsgemä-
ßen Betrieb, insbesondere Unfälle und 
sonstige Schadensfälle beim Umgang mit 
radioaktiven Stoffen, bei Errichtung und 
beim Betrieb von Anlagen, in denen mit 
radioaktiven Stoffen umgegangen wird, 
sowie beim Umgang mit Anlagen, Gerä-
ten und Vorrichtungen der in § 11 Abs. 1 
Nr 3 bezeichneten Art der Aufsichtsbe
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Nr. 3 bezeichneten  Art der Aufsichtsbe-
hörde zu melden sind und unter welchen 
Voraussetzungen und in welcher Weise 
die gewonnenen Erkenntnisse, ausge-
nommen Einzelangaben über persönliche 
und sachliche Verhältnisse, zum Zwecke 
der Verbesserung der Sicherheitsvorkeh-
rungen durch in der Rechtsverordnung zu 
bezeichnende Stellen veröffentlicht wer-
den dürfen, 

7a. dass und auf welche Weise die Bevölke-
rung im Hinblick auf sicherheitstechnisch 
bedeutsame Abweichungen vom bestim-
mungsgemäßen Betrieb, insbesondere 
Unfälle, über die bei einer radiologischen 
Notstandssituation geltenden Verhal-
tensmaßregeln und zu ergreifenden Ge-
sundheitsschutzmaßnahmen zu unterrich-
ten ist sowie dass und auf welche Weise 
Personen, die bei Rettungsmaßnahmen 
im Falle einer radiologischen Notstandssi-
tuation eingesetzt werden oder eingesetzt 
werden können, über mögliche Gesund-
heitsgefährdungen und Vorsichtsmaß-
nahmen unterrichtet werden, 

8. welche radioaktiven Abfälle an die Lan-
dessammelstellen und an Anlagen nach § 
9a Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 abzuliefern 
sind und daß im Hinblick auf das Ausmaß 
der damit verbundenen Gefahr unter be-
stimmten Voraussetzungen eine ander-
weitige Zwischenlagerung oder sonstige 
Ausnahmen von der Ablieferungspflicht 
zulässig sind oder angeordnet oder ge-
nehmigt werden können, 

9. welchen Anforderungen die schadlose 
Verwertung radioaktiver Reststoffe sowie 
ausgebauter oder abgebauter radioaktiver 
Anlagenteile zu genügen hat, daß und in 
welcher Weise radioaktive Abfälle vor der 
Abli f di L d l ll

Nr. 3 bezeichneten  Art der Aufsichtsbe-
hörde zu melden sind und unter welchen 
Voraussetzungen und in welcher Weise 
die gewonnenen Erkenntnisse, ausge-
nommen Einzelangaben über persönliche 
und sachliche Verhältnisse, zum Zwecke 
der Verbesserung der Sicherheitsvorkeh-
rungen durch in der Rechtsverordnung zu 
bezeichnende Stellen veröffentlicht wer-
den dürfen, 

7a. dass und auf welche Weise die Bevölke-
rung im Hinblick auf sicherheitstechnisch 
bedeutsame Abweichungen vom bestim-
mungsgemäßen Betrieb, insbesondere 
Unfälle, über die bei einer radiologischen 
Notstandssituation geltenden Verhal-
tensmaßregeln und zu ergreifenden Ge-
sundheitsschutzmaßnahmen zu unterrich-
ten ist sowie dass und auf welche Weise 
Personen, die bei Rettungsmaßnahmen 
im Falle einer radiologischen Notstandssi-
tuation eingesetzt werden oder eingesetzt 
werden können, über mögliche Gesund-
heitsgefährdungen und Vorsichtsmaß-
nahmen unterrichtet werden,  

8. welche radioaktiven Abfälle an die Lan-
dessammelstellen und an die Anlagen 
des Bundes nach § 9a Abs. 3 abzulie-
fern sind und daß im Hinblick auf das 
Ausmaß der damit verbundenen Gefahr 
unter bestimmten Voraussetzungen eine 
anderweitige Zwischenlagerung oder 
sonstige Ausnahmen von der Abliefe-
rungspflicht zulässig sind oder angeordnet 
oder genehmigt werden können, 

9. welchen Anforderungen die schadlose 
Verwertung und die geordnete Beseiti-
gung radioaktiver Reststoffe sowie 
ausgebauter oder abgebauter radioak-
tiver Anlagenteile zu genügen hat, dass 
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Ablieferung an die Landessammelstellen 
und an Anlagen nach § 9a Abs. 3 Satz 1 
Halbsatz 2 zu behandeln, zwischenzula-
gern und hierbei sowie bei der Beförde-
rung nach Menge und Beschaffenheit 
nachzuweisen sind, wie die Ablieferung 
durchzuführen ist, wie sie in den Landes-
sammelstellen und in Anlagen nach § 9a 
Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 sicherzustellen 
und zu lagern sind, unter welchen Vor-
aussetzungen und wie sie von den Lan-
dessammelstellen an Anlagen nach § 9a 
Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 abzuführen sind 
und wie Anlagen nach § 9a Abs. 3 Satz 1 
Halbsatz 2 zu überwachen sind, 

 
 
 
 
 
9a. dass und auf welche Weise Rückstände 

und sonstige Materialien aus Arbeiten 
nach § 11 Abs. 1 Nr. 7 zu verwerten oder 
zu beseitigen sind, insbesondere dass 
und auf welche Weise radioaktive Verun-
reinigungen durch solche Rückstände o-
der sonstige Materialien zu entfernen 
sind, 

10. auf welche Weise der Schutz von 
radioaktiven Stoffen, von Anlagen im 
Sinne der §§ 7 und 11 Abs. 1 Nr. 2 sowie 
von Anlagen nach § 9a Abs. 3 Satz 1 
Halbsatz 2 gegen Störmaßnahmen und 
sonstige Einwirkungen Dritter zu 
gewährleisten ist, 10a. dass die zuständigen Behörden Personen 
und Organisationen zu Sachverständigen 
behördlich bestimmen können, 

11. welche Anforderungen an die Ausbildung, 
die beruflichen Kenntnisse und Fähigkei-
ten, insbesondere hinsichtlich Berufser-

und mit welchem Inhalt Angaben zur 
Erfüllung der Pflichten nach § 9a Abs. 
1 bis 1e  vorzulegen und fortzuschrei-
ben sind, dass und in welcher Weise 
radioaktive Abfälle vor der Ablieferung 
an die Landessammelstellen und an 
die Anlagen des Bundes zu behandeln, 
zwischenzulagern und hierbei sowie 
bei der Beförderung nach Menge und 
Beschaffenheit nachzuweisen sind, wie 
die Ablieferung durchzuführen ist, wie 
sie in den Landessammelstellen und in 
den Anlagen des Bundes sicherzustel-
len und zu lagern sind, unter welchen 
Voraussetzungen und wie sie von den 
Landessammelstellen an Anlagen des 
Bundes abzuführen sind und wie Anla-
gen nach § 9a Abs. 3 zu überwachen 
sind, 

9a. dass und auf welche Weise Rückstände 
und sonstige Materialien aus Arbeiten 
nach § 11 Abs. 1 Nr. 7 zu verwerten oder 
zu beseitigen sind, insbesondere dass 
und auf welche Weise radioaktive Verun-
reinigungen durch solche Rückstände o-
der sonstige Materialien zu entfernen 
sind, 

10. auf welche Weise der Schutz von 
radioaktiven Stoffen, von Anlagen im 
Sinne der §§ 7 und 11 Abs. 1 Nr. 2 sowie 
von Anlagen des Bundes nach § 9a 
Abs. 3 gegen Störmaßnahmen und 
sonstige Einwirkungen Dritter zu 
gewährleisten ist, 10a. dass die zuständigen Behörden Personen 
und Organisationen zu Sachverständigen 
behördlich bestimmen können, 

11. welche Anforderungen an die Ausbildung, 
die beruflichen Kenntnisse und Fähigkei-
ten, insbesondere hinsichtlich Berufser-
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fahrung, Eignung, Einweisung in die 
Sachverständigentätigkeit, Umfang an 
Prüftätigkeit und sonstiger Voraussetzun-
gen und Pflichten sowie an die Zuverläs-
sigkeit und Unparteilichkeit der in § 20 
genannten Sachverständigen und der 
Personen, die als behördlich bestimmte 
Sachverständige nach einer auf Grund 
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsver-
ordnung tätig werden, zu stellen sind und 
welche Voraussetzungen im Hinblick auf 
die technische Ausstattung und die Zu-
sammenarbeit von Angehörigen verschie-
dener Fachrichtungen Organisationen er-
füllen müssen, die als Sachverständige im 
Sinne des § 20 hinzugezogen werden sol-
len, 

12. welche Anforderungen an die erforderli-
che Fachkunde oder an die notwendigen 
Kenntnisse der Personen zu stellen sind, 
die beim Umgang mit oder bei der Beför-
derung von radioaktiven Stoffen sowie bei 
der Errichtung und dem Betrieb von Anla-
gen nach den §§ 7, 9a Abs. 3 Satz 1 
zweiter Halbsatz und § 11 Abs. 1 Nr. 2 
oder bei der Stilllegung oder dem Abbau 
von Anlagen oder von Anlagenteilen nach 
§ 7 Abs. 3 tätig sind oder den sicheren 
Einschluss oder damit zusammenhän-
gende Tätigkeiten ausüben, welche 
Nachweise hierüber zu erbringen sind und 
auf welche Weise die nach den §§ 23 und 
24 zuständigen Genehmigungs- und Auf-
sichtsbehörden das Vorliegen der erfor-
derlichen Fachkunde oder der notwendi-
gen Kenntnisse prüfen, welche Anforde-
rungen an die Anerkennung von Lehrgän-
gen bei der Erbringung des Fachkunde-
nachweises zu stellen sind und inwieweit 
die Personen in bestimmten Abständen 

fahrung, Eignung, Einweisung in die 
Sachverständigentätigkeit, Umfang an 
Prüftätigkeit und sonstiger Voraussetzun-
gen und Pflichten sowie an die Zuverläs-
sigkeit und Unparteilichkeit der in § 20 
genannten Sachverständigen und der 
Personen, die als behördlich bestimmte 
Sachverständige nach einer auf Grund 
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsver-
ordnung tätig werden, zu stellen sind und 
welche Voraussetzungen im Hinblick auf 
die technische Ausstattung und die Zu-
sammenarbeit von Angehörigen verschie-
dener Fachrichtungen Organisationen er-
füllen müssen, die als Sachverständige im 
Sinne des § 20 hinzugezogen werden sol-
len, 

12. welche Anforderungen an die erforderli-
che Fachkunde oder an die notwendigen 
Kenntnisse der Personen zu stellen sind, 
die beim Umgang mit oder bei der Beför-
derung von radioaktiven Stoffen sowie bei 
der Errichtung und dem Betrieb von Anla-
gen nach den §§ 7, 9a Abs. 3 Satz 1 
zweiter Halbsatz und § 11 Abs. 1 Nr. 2 
oder bei der Stilllegung oder dem Abbau 
von Anlagen oder von Anlagenteilen nach 
§ 7 Abs. 3 tätig sind oder den sicheren 
Einschluss oder damit zusammenhän-
gende Tätigkeiten ausüben, welche 
Nachweise hierüber zu erbringen sind und 
auf welche Weise die nach den §§ 23 und 
24 zuständigen Genehmigungs- und Auf-
sichtsbehörden das Vorliegen der erfor-
derlichen Fachkunde oder der notwendi-
gen Kenntnisse prüfen, welche Anforde-
rungen an die Anerkennung von Lehrgän-
gen bei der Erbringung des Fachkunde-
nachweises zu stellen sind und inwieweit 
die Personen in bestimmten Abständen 



 
- 41 - 

 
 

 
 
  

 
Atomgesetz, geltende Fassung 
 

 
Atomgesetznovelle 
(Stand:  5. Juli 2001) 
 
  

 
 

 

an einem anerkannten Lehrgang teilzu-
nehmen haben, 

13. daß die Aufsichtsbehörde Verfügungen 
zur Durchführung der auf Grund der 
Nummern 1 bis 10 ergangenen Rechts-
vorschriften erlassen kann. Satz 1 Nr. 1 
und 7 gilt entsprechend für die Beförde-
rung radioaktiver Stoffe, soweit es sich 
um die Erreichung der in § 1 Nr. 1, 3 und 
4 genannten Zwecke und um Regelungen 
über die Deckungsvorsorge handelt. 

(2)  Das Grundrecht auf körperliche Unver-
sehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 des Grundge-
setzes) wird nach Maßgabe des Absatzes 1 Satz 
1 Nr. 4 eingeschränkt. 

an einem anerkannten Lehrgang teilzu-
nehmen haben, 

13. daß die Aufsichtsbehörde Verfügungen 
zur Durchführung der auf Grund der 
Nummern 1 bis 10 ergangenen Rechts-
vorschriften erlassen kann. Satz 1 Nr. 1 
und 7 gilt entsprechend für die Beförde-
rung radioaktiver Stoffe, soweit es sich 
um die Erreichung der in § 1 Nr. 1, 3 und 
4 genannten Zwecke und um Regelungen 
über die Deckungsvorsorge handelt. 

(2)  Das Grundrecht auf körperliche Unver-
sehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 des Grundge-
setzes) wird nach Maßgabe des Absatzes 1 Satz 
1 Nr. 4 eingeschränkt. 
 
 

 
§ 12a Ermächtigungsvorschrift (Entscheidung 
des Direktionsausschusses)  
 

 
unverändert 

  

 
§ 12b Überprüfung der Zuverlässigkeit von 
Personen zum Schutz gegen Entwendung 
oder erhebliche Freisetzung radioaktiver 
Stoffe 
 
(1)  Zum Schutz gegen unbefugte Handlun-
gen, die zu einer Entwendung oder einer erhebli-
chen Freisetzung radioaktiver Stoffe führen kön-
nen, führen die nach den §§ 23 und 24 zuständi-
gen Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden eine 
Überprüfung der hierzu erforderlichen Zuverläs-
sigkeit der Personen, die beim Umgang mit oder 
bei der Beförderung von radioaktiven Stoffen 
sowie bei der Errichtung und dem Betrieb von 
Anlagen im Sinne der §§ 7 und 11 Abs. 1 Nr. 2 
sowie von Anlagen nach § 9a Abs. 3 Satz 1 
zweiter Halbsatz tätig sind, mit deren schriftli-
chem Einverständnis durch. Es wird entweder 

 
§ 12b Überprüfung der Zuverlässigkeit von 
Personen zum Schutz gegen Entwendung 
oder erhebliche Freisetzung radioaktiver 
Stoffe 
 
(1)  Zum Schutz gegen unbefugte Handlun-
gen, die zu einer Entwendung oder einer erhebli-
chen Freisetzung radioaktiver Stoffe führen kön-
nen, führen die nach den §§ 23 und 24 zuständi-
gen Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden eine 
Überprüfung der hierzu erforderlichen Zuverläs-
sigkeit der Personen, die beim Umgang mit oder 
bei der Beförderung von radioaktiven Stoffen 
sowie bei der Errichtung und dem Betrieb von 
Anlagen im Sinne der §§ 7 und 11 Abs. 1 Nr. 2 
sowie von Anlagen des Bundes nach § 9a Abs. 
3 tätig sind, mit deren schriftlichem Einverständ-
nis durch. Es wird entweder eine umfassende 
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eine umfassende Zuverlässigkeitsüberprüfung 
(Kategorie 1), eine erweiterte Zuverlässigkeits-
überprüfung (Kategorie 2) oder eine einfache 
Zuverlässigkeitsüberprüfung (Kategorie 3) durch-
geführt. 
2) Bei der Zuverlässigkeitsüberprüfung 
treffen die zuständigen Behörden folgende Maß-
nahmen, die hinsichtlich der Überprüfungskatego-
rien und unter Berücksichtigung der Verantwor-
tung des Betroffenen, der Zugangsberechtigung 
zu den Sicherungsbereichen, der Art der kern-
technischen Einrichtung, insbesondere von Art 
und Menge der radioaktiven Stoffe sowie bei der 
Beförderung radioaktiver Stoffe zusätzlich unter 
Berücksichtigung von Verpackung und Trans-
portmittel verhältnismäßig abzustufen sind: 
1. Prüfung der Identität des Betroffenen, 
2. Anfragen beim Bundes- und Landeskrimi-

nalamt, den sonstigen Polizeibehörden 
des Bundes und der Länder sowie den 
Nachrichtendiensten des Bundes und der 
Länder nach vorhandenen, für die Beurtei-
lung der Zuverlässigkeit bedeutsamen Er-
kenntnissen, 

3. Anfrage bei dem Bundesbeauftragten für 
die Unterlagen des Staatssicherheits-
dienstes der ehemaligen Deutschen De-
mokratischen Republik zur Feststellung 
der hauptamtlichen oder inoffiziellen Tä-
tigkeit des Betroffenen für den Staatssi-
cherheitsdienst der ehemaligen Deut-
schen Demokratischen Republik, wenn 
der Betroffene vor dem 1. Januar 1970 
geboren wurde und Anhaltspunkte für ei-
ne solche Tätigkeit vorliegen, 

4.  a)  Einholung einer unbeschränkten Aus-
kunft aus dem Bundeszentralregister oder 

 b)  Einholung eines Führungszeugnisses 
für Behörden nach § 30 Abs. 5 des Bun-
deszentralregistergesetzes. 

Zuverlässigkeitsüberprüfung (Kategorie 1), eine 
erweiterte Zuverlässigkeitsüberprüfung (Kategorie 
2) oder eine einfache Zuverlässigkeitsüberprü-
fung (Kategorie 3) durchgeführt. 
 
(2) Bei der Zuverlässigkeitsüberprüfung 
treffen die zuständigen Behörden folgende Maß-
nahmen, die hinsichtlich der Überprüfungskatego-
rien und unter Berücksichtigung der Verantwor-
tung des Betroffenen, der Zugangsberechtigung 
zu den Sicherungsbereichen, der Art der kern-
technischen Einrichtung, insbesondere von Art 
und Menge der radioaktiven Stoffe sowie bei der 
Beförderung radioaktiver Stoffe zusätzlich unter 
Berücksichtigung von Verpackung und Trans-
portmittel verhältnismäßig abzustufen sind: 
1. Prüfung der Identität des Betroffenen, 
2. Anfragen beim Bundes- und Landeskrimi-

nalamt, den sonstigen Polizeibehörden 
des Bundes und der Länder sowie den 
Nachrichtendiensten des Bundes und der 
Länder nach vorhandenen, für die Beurtei-
lung der Zuverlässigkeit bedeutsamen Er-
kenntnissen, 

3. Anfrage bei dem Bundesbeauftragten für 
die Unterlagen des Staatssicherheits-
dienstes der ehemaligen Deutschen De-
mokratischen Republik zur Feststellung 
der hauptamtlichen oder inoffiziellen Tä-
tigkeit des Betroffenen für den Staatssi-
cherheitsdienst der ehemaligen Deut-
schen Demokratischen Republik, wenn 
der Betroffene vor dem 1. Januar 1970 
geboren wurde und Anhaltspunkte für ei-
ne solche Tätigkeit vorliegen, 

4.   a)  Einholung einer unbeschränkten Aus-
kunft aus dem Bundeszentralregister oder 

 b)  Einholung eines Führungszeugnisses 
für Behörden nach § 30 Abs. 5 des Bun-
deszentralregistergesetzes. 
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(3)  Bei tatsächlichen Anhaltspunkten für 
Zweifel an der Zuverlässigkeit des Betroffenen 
kann die zuständige Behörde eine oder mehrere 
Anfragen der nächsthöheren Überprüfungskate-
gorie durchführen sowie zusätzlich 
1. bei Strafverfolgungsbehörden anfragen, 
2. staatsanwaltliche Ermittlungs- oder 

Strafakten beiziehen, 
3. bei der Überprüfung im Rahmen von 

Genehmigungen zur Beförderung radioak-
tiver Stoffe Auszüge aus dem Verkehrs-
zentralregister einholen. 

(4) Die zuständige Behörde gibt dem Betrof-
fenen Gelegenheit, sich zu äußern, wenn auf 
Grund der eingeholten Auskünfte Zweifel an der 
Zuverlässigkeit bestehen. 
(5) Die im Rahmen dieser Überprüfung erho-
benen Daten dürfen von den nach den §§ 23 und 
24 zuständigen Behörden nur im erforderlichen 
Umfang gespeichert, nur für die Zwecke der 
Überprüfung der Zuverlässigkeit nach dieser 
Vorschrift genutzt und nicht an andere Stellen 
übermittelt werden. Die zuständige Behörde 
unterrichtet den Antragsteller über das Ergebnis 
der Zuverlässigkeitsüberprüfung; die dem Ergeb-
nis zugrunde liegenden Erkenntnisse dürfen ihm 
nicht mitgeteilt werden. Im Falle der Nichtfeststel-
lung der Zuverlässigkeit teilt die zuständige Be-
hörde dies dem Betroffenen schriftlich unter 
Angabe von Gründen mit. 
(6) Die Einzelheiten der Überprüfung, die 
nähere Zuordnung zu den Überprüfungskatego-
rien nach Maßgabe des Absatzes 2, die Bestim-
mung der Frist, in der Überprüfungen zu wieder-
holen sind, die Einzelheiten der Erhebung sowie 
die Löschungsfristen werden in einer 
Rechtsverordnung geregelt. 
 

(3)  Bei tatsächlichen Anhaltspunkten für 
Zweifel an der Zuverlässigkeit des Betroffenen 
kann die zuständige Behörde eine oder mehrere 
Anfragen der nächsthöheren Überprüfungskate-
gorie durchführen sowie zusätzlich 
1. bei Strafverfolgungsbehörden anfragen, 
2. staatsanwaltliche Ermittlungs- oder 

Strafakten beiziehen, 
3. bei der Überprüfung im Rahmen von 

Genehmigungen zur Beförderung radioak-
tiver Stoffe Auszüge aus dem Verkehrs-
zentralregister einholen. 

(4) Die zuständige Behörde gibt dem Betrof-
fenen Gelegenheit, sich zu äußern, wenn auf 
Grund der eingeholten Auskünfte Zweifel an der 
Zuverlässigkeit bestehen. 
(5) Die im Rahmen dieser Überprüfung erho-
benen Daten dürfen von den nach den §§ 23 und 
24 zuständigen Behörden nur im erforderlichen 
Umfang gespeichert, nur für die Zwecke der 
Überprüfung der Zuverlässigkeit nach dieser 
Vorschrift genutzt und nicht an andere Stellen 
übermittelt werden. Die zuständige Behörde 
unterrichtet den Antragsteller über das Ergebnis 
der Zuverlässigkeitsüberprüfung; die dem Ergeb-
nis zugrunde liegenden Erkenntnisse dürfen ihm 
nicht mitgeteilt werden. Im Falle der Nichtfeststel-
lung der Zuverlässigkeit teilt die zuständige Be-
hörde dies dem Betroffenen schriftlich unter 
Angabe von Gründen mit. 
(6) Die Einzelheiten der Überprüfung, die nähere 
Zuordnung zu den Überprüfungskategorien nach 
Maßgabe des Absatzes 2, die Bestimmung der 
Frist, in der Überprüfungen zu wiederholen sind, 
die Einzelheiten der Erhebung sowie die Lö-
schungsfristen werden in einer Rechtsverordnung 
geregelt. 
 

 
§ 12c Strahlenschutzregister 

 
unverändert 
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§ 13 Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher 
Schadensersatzverpflichtungen 
 
(1)  Die Verwaltungsbehörde hat im Geneh-
migungsverfahren Art, Umfang und Höhe der 
Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher Scha-
densersatzverpflichtungen (Deckungsvorsorge) 
festzusetzen, die der Antragsteller zu treffen hat. 
Die Festsetzung ist im Abstand von jeweils zwei 
Jahren sowie bei erheblicher Änderung der Ver-
hältnisse erneut vorzunehmen; hierbei hat die 
Verwaltungsbehörde dem zur Deckungsvorsorge 
Verpflichteten eine angemessene Frist zu 
bestimmen, binnen deren die Deckungsvorsorge 
nachgewiesen sein muß. 
(2) Die Vorsorge nach Absatz 1 muß 
1. bei Anlagen und Tätigkeiten, bei denen 

eine Haftung nach dem Pariser Überein-
kommen in Verbindung mit § 25 Abs. 1 
bis 4, nach § 25a oder nach einem der in 
§ 25a Abs. 2 genannten internationalen 
Verträge in Betracht kommt, in einem an-
gemessenen Verhältnis zur Gefährlichkeit 
der Anlage oder der Tätigkeit stehen, 

2. in den übrigen Fällen einer Tätigkeit, die 
auf Grund dieses Gesetzes oder auf 
Grund einer nach diesem Gesetz erlasse-
nen Rechtsverordnung der Genehmigung 
bedarf, die Erfüllung gesetzlicher Scha-
densersatzverpflichtungen in dem nach 
den Umständen gebotenen Ausmaß si-
cherstellen. 

(3)  In dem durch Absatz 2 gezogenen Rah-
men und zur Erreichung der in § 1 bezeichneten 
Zwecke können durch Rechtsverordnung nähere 
Vorschriften darüber erlassen werden, welche 
Maßnahmen zur Vorsorge für die Erfüllung ge-
setzlicher Schadensersatzverpflichtungen erfor-
derlich sind Dabei ist die Höhe der Deckungsvor
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derlich sind. Dabei ist die Höhe der Deckungsvor-
sorge im Rahmen einer Höchstgrenze von 500 
Millionen Deutsche Mark zu regeln; Höchstgrenze 
und Deckungssummen sind im Abstand von 
jeweils fünf Jahren mit dem Ziel der Erhaltung 
des realen Wertes der Deckungsvorsorge zu 
überprüfen. 
(4)  Der Bund und die Länder sind nicht zur 
Deckungsvorsorge verpflichtet. Soweit für ein 
Land eine Haftung nach dem Pariser Überein-
kommen in Verbindung mit § 25 Abs. 1 bis 4, 
nach § 25a oder nach einem der in § 25a Abs. 2 
genannten internationalen Verträge in Betracht 
kommt, setzt die Genehmigungsbehörde in ent-
sprechender Anwendung der Absätze 1, 2 und 
der zu Absatz 3 ergehenden Rechtsverordnung 
fest, in welchem Umfang und in welcher Höhe 
das Land für die Erfüllung gesetzlicher Scha-
densersatzverpflichtungen ohne Deckung durch 
die Freistellungsverpflichtung nach § 34 einzu-
stehen hat. Diese Einstandspflicht steht bei An-
wendung dieses Gesetzes der Deckungsvorsorge 
gleich. Für den Bund gelten die Sätze 2 und 3 
nicht. 
(5)  Gesetzliche Schadensersatzverpflichtun-
gen im Sinne dieses Gesetzes sind die auf ge-
setzlichen Haftpflichtbestimmungen privatrechtli-
chen Inhalts beruhenden Schadensersatzver-
pflichtungen. Zu den gesetzlichen Schadenser-
satzverpflichtungen im Sinne dieses Gesetzes 
gehören Verpflichtungen aus den §§ 110, 111 
des Siebten Buches Sozialgesetzbuch nicht, 
Verpflichtungen zur Schadloshaltung, die sich 
aus § 7 Abs. 6 dieses Gesetzes in Verbindung 
mit § 14 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
ergeben, sowie ähnliche Entschädigungs- oder 
Ausgleichsverpflichtungen nur insoweit, als der 
Schaden oder die Beeinträchtigung durch Unfall 
entstanden ist. 
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§ 14 Haftpflichtversicherung und sonstige 
Deckungsvorsorge 
 
(1) Wird die Deckungsvorsorge bei Anlagen 
und Tätigkeiten, bei denen eine Haftung nach 
dem Pariser Übereinkommen in Verbindung mit § 
25 Abs. 1 bis 4, nach § 25a, nach einem der in § 
25a Abs. 2 genannten internationalen Verträge 
oder nach § 26 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 1a  
in Betracht kommt, durch eine Haftpflichtversi-
cherung erbracht, so gelten für diese die §§ 158c 
bis 158h des Gesetzes über den Versicherungs-
vertrag sinngemäß mit der Maßgabe, daß die 
Frist des § 158c Abs. 2 des Gesetzes über den 
Versicherungsvertrag zwei Monate beträgt und ihr 
Ablauf bei der Haftung für die Beförderung von 
Kernmaterialien und radioaktiven Stoffen, die 
ihnen nach § 26 Abs. 1 gleichgestellt sind, für die 
Dauer der Beförderung gehemmt ist; bei Anwen-
dung des § 158c Abs. 4 des Gesetzes über den 
Versicherungsvertrag bleibt die Freistellungsver-
pflichtung nach § 34 außer Betracht. § 156 Abs. 3 
des Gesetzes über den Versicherungsvertrag ist 
nicht anzuwenden. 
(2)  Wird die Deckungsvorsorge anstatt durch 
eine Haftpflichtversicherung durch eine Freistel-
lungs- oder Gewährleistungsverpflichtung eines 
Dritten erbracht, so ist auf diese Verpflichtung 
Absatz 1 entsprechend anzuwenden. 
 

 
§ 14 Haftpflichtversicherung und sonstige 
Deckungsvorsorge 
 
(1) Wird die Deckungsvorsorge bei Anlagen 
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Frist des § 158c Abs. 2 des Gesetzes über den 
Versicherungsvertrag zwei Monate beträgt und ihr 
Ablauf bei der Haftung für die Beförderung von 
Kernmaterialien und radioaktiven Stoffen, die 
ihnen nach § 26 Abs. 1 gleichgestellt sind, für die 
Dauer der Beförderung gehemmt ist; bei Anwen-
dung des § 158c Abs. 4 des Gesetzes über den 
Versicherungsvertrag bleibt die Freistellungsver-
pflichtung nach § 34 außer Betracht. § 156 Abs. 3 
des Gesetzes über den Versicherungsvertrag ist 
nicht anzuwenden. 
(2)     Wird die Deckungsvorsorge anstatt 
durch eine Haftpflichtversicherung durch eine 
sonstige finanzielle Sicherheit erbracht, gilt 
Absatz 1 entsprechend." 

  

 
§ 15 Rangfolge der Befriedigung aus der 
Deckungsvorsorge  
 

 
unverändert 

  

 
§ 16 (weggefallen) 
 

 
§ 16 (weggefallen) 
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§ 17 Inhaltliche Beschränkungen, Auflagen, 
Widerruf, Bezeichnung als Inhaber einer Kern-
anlage 
 
(1) Genehmigungen und allgemeine 
Zulassungen nach diesem Gesetz oder nach 
einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnung sind schriftlich zu erteilen. Sie 
können zur Erreichung der in § 1 bezeichneten 
Zwecke inhaltlich beschränkt und mit Auflagen 
verbunden werden. Soweit es zur Erreichung der 
in § 1 Nr. 2 und 3 bezeichneten Zwecke 
erforderlich ist, sind nachträgliche Auflagen 
zulässig. Genehmigungen, mit Ausnahme 
derjenigen nach § 7, sowie allgemeine 
Zulassungen können befristet werden. (2) Genehmigungen und allgemeine 
Zulassungen können zurückgenommen werden, 
wenn eine ihrer Voraussetzungen bei der 
Erteilung nicht vorgelegen hat. 
(3) Genehmigungen und allgemeine 
Zulassungen können widerrufen werden, wenn 
1. von ihnen innerhalb von zwei Jahren kein 

Gebrauch gemacht worden ist, soweit 
nicht die Genehmigung oder allgemeine 
Zulassung etwas anderes bestimmt, 

2. eine ihrer Voraussetzungen später 
weggefallen ist und nicht in 
angemessener Zeit Abhilfe geschaffen 
wird oder 3. gegen die Vorschriften dieses Gesetzes 
oder der auf Grund dieses Gesetzes er-
lassenen Rechtsverordnungen, gegen die 
hierauf beruhenden Anordnungen und 
Verfügungen der Aufsichtsbehörden oder 
gegen die Bestimmungen des Bescheids 
über die Genehmigung oder allgemeine 
Zulassung erheblich oder wiederholt ver-
stoßen oder wenn eine nachträgliche Auf-
lage nicht eingehalten worden ist und 
nicht in angemessener Zeit Abhilfe ge-
schaffen wird. 

§ 17 Inhaltliche Beschränkungen, Auflagen, 
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Gebrauch gemacht worden ist, soweit 
nicht die Genehmigung oder allgemeine 
Zulassung etwas anderes bestimmt, 

2. eine ihrer Voraussetzungen später 
weggefallen ist und nicht in 
angemessener Zeit Abhilfe geschaffen 
wird oder 3. gegen die Vorschriften dieses Gesetzes 
oder der auf Grund dieses Gesetzes er-
lassenen Rechtsverordnungen, gegen die 
hierauf beruhenden Anordnungen und 
Verfügungen der Aufsichtsbehörden oder 
gegen die Bestimmungen des Bescheids 
über die Genehmigung oder allgemeine 
Zulassung erheblich oder wiederholt ver-
stoßen oder wenn eine nachträgliche Auf-
lage nicht eingehalten worden ist und 
nicht in angemessener Zeit Abhilfe ge-
schaffen wird, 
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(4) Genehmigungen sind zu widerrufen, wenn 
die Deckungsvorsorge nicht der Festsetzung 
nach § 13 Abs. 1 entspricht und der zur De-
ckungsvorsorge Verpflichtete eine der Festset-
zung entsprechende Deckungsvorsorge nicht 
binnen einer von der Verwaltungsbehörde festzu-
setzenden angemessenen Frist nachweist. 
(5) Genehmigungen oder allgemeine Zulas-
sungen sind außerdem zu widerrufen, wenn dies 
wegen einer erheblichen Gefährdung der Be-
schäftigten, Dritter oder der Allgemeinheit erfor-
derlich ist und nicht durch nachträgliche Auflagen 
in angemessener Zeit Abhilfe geschaffen werden 
kann. 
(6) Bei der Genehmigung von Tätigkeiten, die 
zum Betrieb einer Kernanlage berechtigen, ist der 
Genehmigungsinhaber in dem Genehmigungsbe-
scheid ausdrücklich als Inhaber einer Kernanlage 
zu bezeichnen. 
 

4. auch nach Setzung einer angemesse-
nen Nachfrist ein ordnungsgemäßer 
Nachweis nach § 9a Abs. 1a  bis 1e 
nicht vorgelegt wird oder auch nach 
Setzung einer angemessenen Nachfrist 
keine Ergebnisse der nach § 19a Abs. 1 
durchzuführenden Sicherheitsüberprü-
fung vorgelegt werden. 

(4) Genehmigungen sind zu widerrufen, wenn 
die Deckungsvorsorge nicht der Festsetzung 
nach § 13 Abs. 1 entspricht und der zur De-
ckungsvorsorge Verpflichtete eine der Festset-
zung entsprechende Deckungsvorsorge nicht 
binnen einer von der Verwaltungsbehörde festzu-
setzenden angemessenen Frist nachweist. 
(5) Genehmigungen oder allgemeine Zulas-
sungen sind außerdem zu widerrufen, wenn dies 
wegen einer erheblichen Gefährdung der Be-
schäftigten, Dritter oder der Allgemeinheit erfor-
derlich ist und nicht durch nachträgliche Auflagen 
in angemessener Zeit Abhilfe geschaffen werden 
kann. 
(6) Bei der Genehmigung von Tätigkeiten, die 
zum Betrieb einer Kernanlage berechtigen, ist der 
Genehmigungsinhaber in dem Genehmigungsbe-
scheid ausdrücklich als Inhaber einer Kernanlage 
zu bezeichnen. 
 

 
§ 18 Entschädigung 
 

 
unverändert 

  

 
§ 19 Staatliche Aufsicht 
 
(1)  Der Umgang und Verkehr mit radioaktiven 
Stoffen, die Errichtung, der Betrieb und der Besitz 
von Anlagen der in den §§ 7 und 11 Abs. 1 Nr. 2 
bezeichneten Art, der Umgang und Verkehr mit 
Anlagen, Geräten und Vorrichtungen der in § 11 

 
§ 19 Staatliche Aufsicht 
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Abs. 1 Nr. 3 bezeichneten Art, die Beförderung 
dieser Stoffe, Anlagen, Geräte und Vorrichtun-
gen, der zweckgerichtete Zusatz radioaktiver 
Stoffe und die Aktivierung von Stoffen, soweit 
hierfür Anforderungen nach diesem Gesetz oder 
auf Grund einer Rechtsverordnung nach diesem 
Gesetz bestehen, sowie Arbeiten nach § 11 Abs. 
1 Nr. 7 unterliegen der staatlichen Aufsicht. Die 
Aufsichtsbehörden haben insbesondere darüber 
zu wachen, daß nicht gegen die Vorschriften 
dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Ge-
setzes erlassenen Rechtsverordnungen, die 
hierauf beruhenden Anordnungen und Verfügun-
gen der Aufsichtsbehörden und die Bestimmun-
gen des Bescheids über die Genehmigung oder 
allgemeine Zulassung verstoßen wird und daß 
nachträgliche Auflagen eingehalten werden. Auf 
die Befugnisse und Obliegenheiten der Auf-
sichtsbehörden finden die Vorschriften des § 
139b der Gewerbeordnung entsprechende An-
wendung. Der für die kerntechnische Sicherheit 
und den Strahlenschutz zuständige Bundesminis-
ter kann die ihm von den nach den §§ 22 bis 24 
zuständigen Behörden übermittelten Informatio-
nen, die auf Verstöße gegen Ein- und Ausfuhr-
vorschriften dieses Gesetzes oder der auf Grund 
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnun-
gen, gegen die hierauf beruhenden Anordnungen 
und Verfügungen der Aufsichtsbehörden oder 
gegen die Bestimmungen des Bescheids über die 
Genehmigung hinweisen, an den Bundesminister 
des Innern übermitteln, soweit dies für die Wahr-
nehmung der Aufgaben des Bundeskriminalam-
tes bei der Verfolgung von Straftaten im Außen-
wirtschaftsverkehr erforderlich ist; die übermittel-
ten Informationen dürfen, soweit gesetzlich nichts 
anderes bestimmt ist, nur für den Zweck verwen-
det werden, zu dem sie übermittelt worden sind. 
(2) Die Beauftragten der Aufsichtsbehörde 
und die von ihr nach § 20 zugezogenen Sachver-
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1 Nr. 7 unterliegen der staatlichen Aufsicht. Die 
Aufsichtsbehörden haben insbesondere darüber 
zu wachen, daß nicht gegen die Vorschriften 
dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Ge-
setzes erlassenen Rechtsverordnungen, die 
hierauf beruhenden Anordnungen und Verfügun-
gen der Aufsichtsbehörden und die Bestimmun-
gen des Bescheids über die Genehmigung oder 
allgemeine Zulassung verstoßen wird und daß 
nachträgliche Auflagen eingehalten werden. Auf 
die Befugnisse und Obliegenheiten der Auf-
sichtsbehörden finden die Vorschriften des § 
139b der Gewerbeordnung entsprechende An-
wendung. Der für die kerntechnische Sicherheit 
und den Strahlenschutz zuständige Bundesminis-
ter kann die ihm von den nach den §§ 22 bis 24 
zuständigen Behörden übermittelten Informatio-
nen, die auf Verstöße gegen Ein- und Ausfuhr-
vorschriften dieses Gesetzes oder der auf Grund 
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnun-
gen, gegen die hierauf beruhenden Anordnungen 
und Verfügungen der Aufsichtsbehörden oder 
gegen die Bestimmungen des Bescheids über die 
Genehmigung hinweisen, an den Bundesminister 
des Innern übermitteln, soweit dies für die Wahr-
nehmung der Aufgaben des Bundeskriminalam-
tes bei der Verfolgung von Straftaten im Außen-
wirtschaftsverkehr erforderlich ist; die übermittel-
ten Informationen dürfen, soweit gesetzlich nichts 
anderes bestimmt ist, nur für den Zweck verwen-
det werden, zu dem sie übermittelt worden sind. 
(2) Die Beauftragten der Aufsichtsbehörde 
und die von ihr nach § 20 zugezogenen Sachver-
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ständigen oder die Beauftragten anderer zugezo-
gener Behörden sind befugt, Orte, an denen sich 
radioaktive Stoffe, Anlagen der in den §§ 7 und 
11 Abs. 1 Nr. 2 bezeichneten Art oder Anlagen, 
Geräte und Vorrichtungen der in § 11 Abs. 1 Nr. 3 
bezeichneten Art befinden oder an denen hiervon 
herrührende Strahlen wirken, oder Orte, für die 
diese Voraussetzungen den Umständen nach 
anzunehmen sind, jederzeit zu betreten und dort 
alle Prüfungen anzustellen, die zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben notwendig sind. Sie können hierbei von 
den verantwortlichen oder dort beschäftigten 
Personen die erforderlichen Auskünfte verlangen. 
Im übrigen gilt § 13 des Gerätesicherheitsgeset-
zes entsprechend. Das Grundrecht des Artikels 
13 des Grundgesetzes über die Unverletzlichkeit 
der Wohnung wird eingeschränkt, soweit es 
diesen Befugnissen entgegensteht. 
(3) Die Aufsichtsbehörde kann anordnen, daß 
ein Zustand beseitigt wird, der den Vorschriften 
dieses Gesetzes oder der auf Grund dieses 
Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen, den 
Bestimmungen des Bescheids über die Geneh-
migung oder allgemeine Zulassung oder einer 
nachträglich angeordneten Auflage widerspricht 
oder aus dem sich durch die Wirkung ionisieren-
der Strahlen Gefahren für Leben, Gesundheit 
oder Sachgüter ergeben können. Sie kann insbe-
sondere anordnen, 
1. daß und welche Schutzmaßnahmen zu 

treffen sind, 
2. daß radioaktive Stoffe bei einer von ihr 

bestimmten Stelle aufbewahrt oder ver-
wahrt werden, 

3. daß der Umgang mit radioaktiven Stoffen, 
die Errichtung und der Betrieb von Anla-
gen der in den §§ 7 und 11 Abs. 1 Nr. 2 
bezeichneten Art sowie der Umgang mit 
Anlagen, Geräten und Vorrichtungen der 
in § 11 Abs. 1 Nr. 3 bezeichneten Art 

ständigen oder die Beauftragten anderer zugezo-
gener Behörden sind befugt, Orte, an denen sich 
radioaktive Stoffe, Anlagen der in den §§ 7 und 
11 Abs. 1 Nr. 2 bezeichneten Art oder Anlagen, 
Geräte und Vorrichtungen der in § 11 Abs. 1 Nr. 3 
bezeichneten Art befinden oder an denen hiervon 
herrührende Strahlen wirken, oder Orte, für die 
diese Voraussetzungen den Umständen nach 
anzunehmen sind, jederzeit zu betreten und dort 
alle Prüfungen anzustellen, die zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben notwendig sind. Sie können hierbei von 
den verantwortlichen oder dort beschäftigten 
Personen die erforderlichen Auskünfte verlangen. 
Im übrigen gilt § 13 des Gerätesicherheitsgeset-
zes entsprechend. Das Grundrecht des Artikels 
13 des Grundgesetzes über die Unverletzlichkeit 
der Wohnung wird eingeschränkt, soweit es 
diesen Befugnissen entgegensteht. 
(3) Die Aufsichtsbehörde kann anordnen, daß 
ein Zustand beseitigt wird, der den Vorschriften 
dieses Gesetzes oder der auf Grund dieses 
Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen, den 
Bestimmungen des Bescheids über die Geneh-
migung oder allgemeine  
Zulassung oder einer nachträglich angeordneten 
Auflage widerspricht oder aus dem sich durch die 
Wirkung ionisierender Strahlen Gefahren für 
Leben, Gesundheit oder Sachgüter ergeben 
können. Sie kann insbesondere anordnen, 
1. daß und welche Schutzmaßnahmen zu 

treffen sind, 
2. daß radioaktive Stoffe bei einer von ihr 

bestimmten Stelle aufbewahrt oder ver-
wahrt werden, 

3. daß der Umgang mit radioaktiven Stoffen, 
die Errichtung und der Betrieb von Anla-
gen der in den §§ 7 und 11 Abs. 1 Nr. 2 
bezeichneten Art sowie der Umgang mit 
Anlagen, Geräten und Vorrichtungen der 
in § 11 Abs. 1 Nr. 3 bezeichneten Art 
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einstweilen oder, wenn eine erforderliche 
Genehmigung nicht erteilt oder rechtskräf-
tig widerrufen ist, endgültig eingestellt 
wird. 

(4) Die Aufsichtsbefugnisse nach anderen 
Rechtsvorschriften und die sich aus den landes-
rechtlichen Vorschriften ergebenden allgemeinen 
Befugnisse bleiben unberührt. 
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend 
für Anlagen, die durch eine Körperschaft des 
öffentlichen Rechts nach § 9a Abs. 3 Satz 3 oder 
durch Dritte nach § 9a Abs. 4 Satz 1 eingerichtet 
werden. 
 

einstweilen oder, wenn eine erforderliche 
Genehmigung nicht erteilt oder rechtskräf-
tig widerrufen ist, endgültig eingestellt 
wird. 

(4) Die Aufsichtsbefugnisse nach anderen 
Rechtsvorschriften und die sich aus den landes-
rechtlichen Vorschriften ergebenden allgemeinen 
Befugnisse bleiben unberührt. 
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entspre-
chend für Anlagen, die durch Dritte nach § 9a 
Abs. 3 Satz 3 eingerichtet werden.  

 

 
 

§ 19a Sicherheitsüberprüfung 
 
(1)       Wer eine Anlage zur Spaltung von  
Kernbrennstoffen zur gewerblichen Erzeu-
gung von Elektrizität betreibt, hat eine Sicher-
heitsüberprüfung der Anlage durchzuführen 
und deren Ergebnisse bis zu dem in Anlage 4 
zu diesem Gesetz genannten Datum, soweit 
dieses nach dem [einsetzen: Datum des In-
krafttretens des Gesetzes] liegt, der Auf-
sichtsbehörde vorzulegen. Zehn Jahre nach 
dem in Anlage 4 genannten Datum  sind die 
Ergebnisse einer erneuten Sicherheitsüber-
prüfung vorzulegen.  
(2) Die Pflicht zur Vorlage der Ergebnisse 
einer Sicherheitsüberprüfung entfällt, wenn 
der Inhaber der Genehmigung gegenüber der 
Aufsichtsbehörde und der Genehmigungsbe-
hörde verbindlich erklärt, dass er den Leis-
tungsbetrieb der Anlage spätestens drei Jahre 
nach den in Anlage 4 genannten Terminen 
endgültig einstellen wird. Die Berechtigung 
zum Leistungsbetrieb der Anlage erlischt zu 
dem Zeitpunkt, den er in seiner Erklärung 
nach Satz 1 benannt hat. Satz 1 und 2 gelten 
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im Falle des Absatzes 1 Satz 2 entsprechend. 
 

 
§ 20 Sachverständige 

 
 unverändert 

 

  

 
§ 21 Kosten 
 
(1) Kosten (Gebühren und Auslagen) werden 
erhoben 
1. für Entscheidungen über Anträge nach 
den §§ 4, 6, 7, 7a, 9 und 9b; 
2. für Festsetzungen nach § 4b Abs. 1 Satz 

2 und § 13 Abs. 1 Satz 2, für Entschei-
dungen nach § 9b Abs. 3 Satz 2, für Ent-
scheidungen nach § 17 Abs. 1 Satz 3, 
Abs. 2, 3, 4 und 5, soweit nach § 18 Abs. 
2 eine Entschädigungspflicht nicht gege-
ben ist, und für Entscheidungen nach § 19 
Abs. 3; 

3. für die staatliche Verwahrung von Kern-
brennstoffen nach § 5 Abs. 1; 

4. für sonstige Amtshandlungen einschließ-
lich Prüfungen und Untersuchungen des 
Bundesamtes für Strahlenschutz, soweit 
es nach § 23 zuständig ist, und des Luft-
fahrt-Bundesamtes, soweit es nach § 23b 
zuständig ist, 

4a. für Entscheidungen nach den §§ 9d bis 
9g, 

5. für die in der Rechtsverordnung nach 
Absatz 3 näher zu bestimmenden sonsti-
gen Aufsichtsmaßnahmen nach § 19. 

 
 
(1a) In den Fällen 
1. des Widerrufs oder der Rücknahme einer 

in Absatz 1 bezeichneten Amtshandlung, 
sofern der Betroffene dies zu vertreten hat 
und nicht bereits nach Absatz 1 Kosten 

h b d

 
§ 21 Kosten 
 
(1) Kosten (Gebühren und Auslagen) werden 
erhoben 
1. für Entscheidungen über Anträge nach 
den §§ 4, 6, 7, 7a, 9, 9a und 9b; 
2. für Festsetzungen nach § 4b Abs. 1 Satz 

2 und § 13 Abs. 1 Satz 2, für Entschei-
dungen nach § 9b Abs. 3 Satz 2, für Ent-
scheidungen nach § 17 Abs. 1 Satz 3, 
Abs. 2, 3, 4 und 5, soweit nach § 18 Abs. 
2 eine Entschädigungspflicht nicht gege-
ben ist, und für Entscheidungen nach § 19 
Abs. 3; 

3. für die staatliche Verwahrung von Kern-
brennstoffen nach § 5 Abs. 1; 

4. für sonstige Amtshandlungen einschließ-
lich Prüfungen und Untersuchungen des 
Bundesamtes für Strahlenschutz, soweit 
es nach § 23 zuständig ist, und des Luft-
fahrt-Bundesamtes, soweit es nach § 23b 
zuständig ist, 

4a. für Entscheidungen nach § 9g, 
 
5. für die in der Rechtsverordnung nach 

Absatz 3 näher zu bestimmenden sonsti-
gen Aufsichtsmaßnahmen nach § 19; 

6. für die Überprüfung der Ergebnisse der 
Sicherheitsüberprüfung nach § 19a. 

(1a) In den Fällen 
1. des Widerrufs oder der Rücknahme einer 

in Absatz 1 bezeichneten Amtshandlung, 
sofern der Betroffene dies zu vertreten hat 
und nicht bereits nach Absatz 1 Kosten 
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erhoben werden, 
2. der Ablehnung eines Antrages auf Vor-

nahme einer in Absatz 1 bezeichneten 
Amtshandlung aus anderen Gründen als 
wegen Unzuständigkeit der Behörde, 

3. der Zurücknahme eines Antrages auf 
Vornahme einer in Absatz 1 bezeichneten 
Amtshandlung nach Beginn der sachli-
chen Bearbeitung, jedoch vor deren Be-
endigung, 

4. der vollständigen oder teilweisen Zurück-
weisung oder der Zurücknahme eines Wi-
derspruchs gegen 

 a)  eine in Absatz 1 bezeichnete 
Amtshandlung oder 

 b)  eine nach Absatz 1 in Verbindung mit 
der nach Absatz 3 erlassenen Rechtsver-
ordnung festgesetzte Kostenentscheidung  

werden Kosten erhoben. Die Gebühr darf in den 
Fällen des Satzes 1 Nr. 1, 2 und 4 Buchstabe a 
bis zur Höhe der für eine Amtshandlung festzu-
setzenden Gebühr, in den Fällen des Satzes 1 
Nr. 3 bis zur Höhe von drei Vierteln der für die 
Amtshandlung festzusetzenden Gebühr und in 
den Fällen des Satzes 1 Nr. 4 Buchstabe b bis 
zur Höhe von 10 vom Hundert des streitigen 
Beitrages festgesetzt werden. 
(2) Vergütungen für Sachverständige sind als 
Auslagen zu erstatten, soweit sie sich auf Beträ-
ge beschränken, die unter Berücksichtigung der 
erforderlichen fachlichen Kenntnisse und beson-
derer Schwierigkeiten der Begutachtung, Prüfung 
und Untersuchung als Gegenleistung für die 
Tätigkeit des Sachverständigen angemessen 
sind. 
(3) Das Nähere wird durch Rechtsverordnung 
nach den Grundsätzen des Verwaltungskosten-
gesetzes geregelt. Dabei sind die gebührenpflich-
tigen Tatbestände näher zu bestimmen und die 
Gebühren durch feste Sätze, Rahmensätze oder 

erhoben werden, 
2. der Ablehnung eines Antrages auf Vor-

nahme einer in Absatz 1 bezeichneten 
Amtshandlung aus anderen Gründen als 
wegen Unzuständigkeit der Behörde, 

3. der Zurücknahme eines Antrages auf 
Vornahme einer in Absatz 1 bezeichneten 
Amtshandlung nach Beginn der sachli-
chen Bearbeitung, jedoch vor deren Be-
endigung, 

4. der vollständigen oder teilweisen Zurück-
weisung oder der Zurücknahme eines Wi-
derspruchs gegen 

 a)  eine in Absatz 1 bezeichnete 
Amtshandlung oder 

 b)  eine nach Absatz 1 in Verbindung mit 
der nach Absatz 3 erlassenen Rechtsver-
ordnung festgesetzte Kostenentscheidung  

werden Kosten erhoben. Die Gebühr darf in den 
Fällen des Satzes 1 Nr. 1, 2 und 4 Buchstabe a 
bis zur Höhe der für eine Amtshandlung festzu-
setzenden Gebühr, in den Fällen des Satzes 1 
Nr. 3 bis zur Höhe von drei Vierteln der für die 
Amtshandlung festzusetzenden Gebühr und in 
den Fällen des Satzes 1 Nr. 4 Buchstabe b bis 
zur Höhe von 10 vom Hundert des streitigen 
Beitrages festgesetzt werden. 
(2) Vergütungen für Sachverständige sind als 
Auslagen zu erstatten, soweit sie sich auf Beträ-
ge beschränken, die unter Berücksichtigung der 
erforderlichen fachlichen Kenntnisse und beson-
derer Schwierigkeiten der Begutachtung, Prüfung 
und Untersuchung als Gegenleistung für die 
Tätigkeit des Sachverständigen angemessen 
sind. 
(3) Das Nähere wird durch Rechtsverordnung 
nach den Grundsätzen des Verwaltungskosten-
gesetzes geregelt. Dabei sind die gebührenpflich-
tigen Tatbestände näher zu bestimmen und die 
Gebühren durch feste Sätze, Rahmensätze oder 
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nach dem Wert des Gegenstandes zu bestim-
men. Die Gebührensätze sind so zu bemessen, 
daß der mit den Amtshandlungen, Prüfungen 
oder Untersuchungen verbundene Personal- und 
Sachaufwand gedeckt wird; bei begünstigenden 
Amtshandlungen kann daneben die Bedeutung, 
der wirtschaftliche Wert oder der sonstige Nutzen 
für den Gebührenschuldner angemessen berück-
sichtigt werden. In der Verordnung können die 
Kostenbefreiung des Bundesamtes für Strahlen-
schutz und die Verpflichtung zur Zahlung von 
Gebühren für die Amtshandlungen bestimmter 
Behörden abweichend von § 8 des Verwaltungs-
kostengesetzes geregelt werden. Die Verjäh-
rungsfrist der Kostenschuld kann abweichend von 
§ 20 des Verwaltungskostengesetzes verlängert 
werden. Es kann bestimmt werden, daß die 
Verordnung auch auf die bei ihrem Inkrafttreten 
anhängigen Verwaltungsverfahren anzuwenden 
ist, soweit in diesem Zeitpunkt die Kosten nicht 
bereits festgesetzt sind. 
(4) Die Aufwendungen für Schutzmaßnah-
men und für ärztliche Untersuchungen, die auf 
Grund dieses Gesetzes oder einer nach diesem 
Gesetz erlassenen Rechtsverordnung durchge-
führt werden, trägt, wer nach diesem Gesetz oder 
einer nach diesem Gesetz zu erlassenden 
Rechtsverordnung einer Genehmigung bedarf 
oder verpflichtet ist, die Tätigkeit anzuzeigen, zu 
der die Schutzmaßnahme oder die ärztliche 
Untersuchung erforderlich wird. 
(5) Im übrigen gelten bei der Ausführung 
dieses Gesetzes und von Rechtsverordnungen, 
die auf Grund des § 7 Abs. 4 Satz 3 und Abs. 5, 
des § 7a Abs. 2 und der §§ 10 bis 12 erlassen 
sind, durch Landesbehörden vorbehaltlich des 
Absatzes 2 die landesrechtlichen Kostenvor-
schriften. 
 

nach dem Wert des Gegenstandes zu bestim-
men. Die Gebührensätze sind so zu bemessen, 
daß der mit den Amtshandlungen, Prüfungen 
oder Untersuchungen verbundene Personal- und 
Sachaufwand gedeckt wird; bei begünstigenden 
Amtshandlungen kann daneben die Bedeutung, 
der wirtschaftliche Wert oder der sonstige Nutzen 
für den Gebührenschuldner angemessen berück-
sichtigt werden. In der Verordnung können die 
Kostenbefreiung des Bundesamtes für Strahlen-
schutz und die Verpflichtung zur Zahlung von 
Gebühren für die Amtshandlungen bestimmter 
Behörden abweichend von § 8 des Verwaltungs-
kostengesetzes geregelt werden. Die Verjäh-
rungsfrist der Kostenschuld kann abweichend von 
§ 20 des Verwaltungskostengesetzes verlängert 
werden. Es kann bestimmt werden, daß die 
Verordnung auch auf die bei ihrem Inkrafttreten 
anhängigen Verwaltungsverfahren anzuwenden 
ist, soweit in diesem Zeitpunkt die Kosten nicht 
bereits festgesetzt sind. 
(4) Die Aufwendungen für Schutzmaßnahmen 
und für ärztliche Untersuchungen, die auf Grund 
dieses Gesetzes oder einer nach diesem Gesetz 
erlassenen Rechtsverordnung durchgeführt wer-
den, trägt, wer nach diesem Gesetz oder einer 
nach diesem Gesetz zu erlassenden Rechtsver-
ordnung einer Genehmigung bedarf oder ver-
pflichtet ist, die Tätigkeit anzuzeigen, zu der die 
Schutzmaßnahme oder die ärztliche Untersu-
chung erforderlich wird. 
(5) Im übrigen gelten bei der Ausführung 
dieses Gesetzes und von Rechtsverordnungen, 
die auf Grund des § 7 Abs. 4 Satz 3 und Abs. 5, 
des § 7a Abs. 2 und der §§ 10 bis 12 erlassen 
sind, durch Landesbehörden vorbehaltlich des 
Absatzes 2 die landesrechtlichen Kostenvor-
schriften. 
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§ 21a Kosten (Gebühren und Auslagen) oder 
Entgelte für die Benutzung von Anlagen nach 
§ 9a Abs. 3 
 

 unverändert 

 
§ 21b Beiträge 
 
(1)  Zur Deckung des notwendigen Aufwandes 
für die Planung, den Erwerb von Grundstücken 
und Rechten, die anlagenbezogene Forschung 
und Entwicklung, die Erkundung, die Unterhal-
tung von Grundstücken und Einrichtungen sowie, 
die Errichtung, die Erweiterung und die Erneue-
rung von Anlagen nach § 9a Abs. 3 Satz 1 Halb-
satz 2 werden von demjenigen, dem sich ein 
Vorteil durch die Möglichkeit der Inanspruchnah-
me dieser Anlagen zur geordneten Beseitigung 
radioaktiver Abfälle nach § 9a Abs. 1 bietet, 
Beiträge erhoben. Der notwendige Aufwand 
umfaßt auch den Wert der aus dem Vermögen 
des Trägers der Anlage bereitgestellten Sachen 
und Rechte im Zeitpunkt der Bereitstellung. 
(2)  Von demjenigen, der einen Antrag auf 
Erteilung einer Genehmigung nach den §§ 6, 7 
oder 9 oder nach den Bestimmungen einer auf 
Grund dieses Gesetzes ergangenen Rechtsver-
ordnung zum Umgang mit radioaktiven Stoffen 
und zur Erzeugung ionisierender Strahlen gestellt 
hat oder dem eine entsprechende Genehmigung 
erteilt worden ist, können Vorausleistungen auf 
den Beitrag verlangt werden, wenn mit der Durch-
führung einer Maßnahme nach Absatz 1 Satz 1 
begonnen worden ist. 
(3)  Das Nähere über Erhebung, Befreiung, 
Stundung, Erlaß und Erstattung von Beiträgen 
und von Vorausleistungen kann durch Rechtsver-
ordnung geregelt werden. Dabei können die 
Beitragsberechtigten, die Beitragspflichtigen und 
der Zeitpunkt der Entstehung der Beitragspflicht 
bestimmt werden. Die Beiträge sind so zu be-

 
§ 21b Beiträge 
 
(1)  Zur Deckung des notwendigen Aufwandes 
für die Planung, den Erwerb von Grundstücken 
und Rechten, die anlagenbezogene Forschung 
und Entwicklung, die Erkundung, die Unterhal-
tung von Grundstücken und Einrichtungen sowie, 
die Errichtung, die Erweiterung und die Erneue-
rung von Anlagen des Bundes nach § 9a Abs. 3 
werden von demjenigen, dem sich ein Vorteil 
durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme 
dieser Anlagen zur geordneten Beseitigung ra-
dioaktiver Abfälle nach § 9a Abs. 1 Satz 1 bietet, 
Beiträge erhoben. Der notwendige Aufwand 
umfaßt auch den Wert der aus dem Vermögen 
des Trägers der Anlage bereitgestellten Sachen 
und Rechte im Zeitpunkt der Bereitstellung. 
(2)  Von demjenigen, der einen Antrag auf 
Erteilung einer Genehmigung nach den §§ 6, 7 
oder 9 oder nach den Bestimmungen einer auf 
Grund dieses Gesetzes ergangenen Rechtsver-
ordnung zum Umgang mit radioaktiven Stoffen 
und zur Erzeugung ionisierender Strahlen gestellt 
hat oder dem eine entsprechende Genehmigung 
erteilt worden ist, können Vorausleistungen auf 
den Beitrag verlangt werden, wenn mit der Durch-
führung einer Maßnahme nach Absatz 1 Satz 1 
begonnen worden ist. 
(3)  Das Nähere über Erhebung, Befreiung, 
Stundung, Erlaß und Erstattung von Beiträgen 
und von Vorausleistungen kann durch Rechtsver-
ordnung geregelt werden. Dabei können die 
Beitragsberechtigten, die Beitragspflichtigen und 
der Zeitpunkt der Entstehung der Beitragspflicht 
bestimmt werden. Die Beiträge sind so zu be-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
- 56 - 

 
 

 
 
  

 
Atomgesetz, geltende Fassung 
 

 
Atomgesetznovelle 
(Stand:  5. Juli 2001) 
 
  

 
 

 

messen, daß sie den nach betriebswirtschaftli-
chen Grundsätzen ansatzfähigen Aufwand nach 
Absatz 1 decken. Die Beiträge müssen in einem 
angemessenen Verhältnis zu den Vorteilen ste-
hen, die der Beitragspflichtige durch die Anlage 
erlangt. Vorausleistungen auf Beiträge sind mit 
angemessener Verzinsung zu erstatten, soweit 
sie die nach dem tatsächlichen Aufwand ermittel-
ten Beiträge übersteigen. 
(4)  Bereits erhobene Beiträge oder 
Vorausleistungen, soweit sie zur Deckung 
entstandener Aufwendungen erhoben worden 
sind, werden nicht erstattet, wenn eine Anlage 
nach § 9a Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 endgültig 
nicht errichtet oder betrieben wird oder wenn der 
Beitrags- oder Vorausleistungspflichtige den 
Vorteil nach Absatz 1 Satz 1 nicht wahrnimmt. 
 
 

messen, daß sie den nach betriebswirtschaftli-
chen Grundsätzen ansatzfähigen Aufwand nach 
Absatz 1 decken. Die Beiträge müssen in einem 
angemessenen Verhältnis zu den Vorteilen ste-
hen, die der Beitragspflichtige durch die Anlage 
erlangt. Vorausleistungen auf Beiträge sind mit 
angemessener Verzinsung zu erstatten, soweit 
sie die nach dem tatsächlichen Aufwand ermittel-
ten Beiträge übersteigen 
(4)     Bereits erhobene Beiträge oder Vorausleistun
soweit sie zur Deckung entstandener Aufwen-
dungen erhoben worden sind, werden nicht er-
stattet, wenn eine Anlage des Bundes nach § 
9a Abs. 3 endgültig nicht errichtet oder betrieben 
wird oder wenn der Beitrags- oder Vorausleis-
tungspflichtige den Vorteil nach Absatz 1 Satz 1 
nicht wahrnimmt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
§ 22 Zuständigkeit für grenzüberschreitende 
Verbringungen und deren Überwachung 
 

 
Dritter Abschnitt 

           Verwaltungsbehörden 
 

 
unverändert 

  

 
§ 23 Zuständigkeit des Bundesamtes für 
Strahlenschutz 
 
(1) Das Bundesamt für Strahlenschutz ist 
zuständig für 
1. die staatliche Verwahrung von Kern-

brennstoffen, 
 
 
2. die Errichtung und den Betrieb von Anla-

gen des Bundes zur Sicherstellung und 
zur Endlagerung radioaktiver Abfälle, die 
Ü

 
§ 23 Zuständigkeit des Bundesamtes für 
Strahlenschutz 
 
(1) Das Bundesamt für Strahlenschutz ist 
zuständig für 
1.  die staatliche Verwahrung von Kern-

brennstoffen einschließlich des Erlas-
ses von Entscheidungen nach § 5 Abs. 
7 Satz 1, 

2. die Errichtung und den Betrieb von Anla-
gen des Bundes zur Sicherstellung und 
zur Endlagerung radioaktiver Abfälle, die 
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Übertragung der Aufgabenwahrnehmung 
durch den Bund auf Dritte und die Auf-
sicht über diese Dritten nach § 9a Abs. 4 
Satz 1 sowie die Aufsicht nach § 19 Abs. 
5, 

2a. die Planfeststellung von Anlagen zur 
Endlagerung radioaktiver Abfälle und die 
Aufsicht nach § 19 Abs. 5, sobald die 
Aufgabe, Anlagen zur Endlagerung radio-
aktiver Abfälle einzurichten, nach § 9a 
Abs. 3 Satz 3 auf eine Körperschaft des 
öffentlichen Rechts übertragen worden ist, 

3. die Genehmigung der Beförderung von 
Kernbrennstoffen und Großquellen, 

4. die Genehmigung der Aufbewahrung von 
Kernbrennstoffen außerhalb der staatli-
chen Verwahrung, soweit diese nicht Vor-
bereitung oder Teil einer nach § 7 oder § 
9 genehmigungsbedürftigen Tätigkeit ist 
und 

4a. die Durchführung eines Prüfverfahrens 
nach § 7c, 

5. die Rücknahme oder den Widerruf der 
Genehmigungen nach den Nummern 3 
und 4, 

6. die Einrichtung und Führung eines Regis-
ters über die Strahlenexpositionen beruf-
lich strahlenexponierter Personen. Wider-
ruf der Registrierung* 

7. die Einrichtung und Führung eines Regis-
ters für Ethikkommission im Sinne von § 
12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3a, deren Registrie-
rung und den Widerruf der Registrierung,  

8. die Ermittlung, Erstellung und Veröffentli-
chung von diagnostischen Referenzwer-
ten, die Ermittlung der medizinischen 
Strahlenexposition von Personen und die 
dazu jeweils erforderlichen Erhebungen 
auf Grund einer Verordnung nach § 12 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3b.  

Übertragung der Aufgabenwahrnehmung 
durch den Bund auf Dritte und die Auf-
sicht über diese Dritten nach § 9a Abs. 3 
Satz 3 sowie die Aufsicht nach § 19 Abs. 
5, 

 
 
 
 
 
 
 
3. die Genehmigung der Beförderung von 

Kernbrennstoffen und Großquellen, 
4. die Genehmigung der Aufbewahrung von 

Kernbrennstoffen außerhalb der staatli-
chen Verwahrung, soweit diese nicht Vor-
bereitung oder Teil einer nach § 7 oder § 
9 genehmigungsbedürftigen Tätigkeit ist 
und 

 
 
5. die Rücknahme oder den Widerruf der 

Genehmigungen nach den Nummern 3 
und 4, 

6. die Einrichtung und Führung eines Regis-
ters über die Strahlenexpositionen beruf-
lich strahlenexponierter Personen. Wider-
ruf der Registrierung. 

7. die Einrichtung und Führung eines Regis-
ters für Ethikkommission im Sinne von § 
12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3a, deren Registrie-
rung und den Widerruf der Registrierung,  

8. die Ermittlung, Erstellung und Veröffentli-
chung von diagnostischen Referenzwer-
ten, die Ermittlung der medizinischen 
Strahlenexposition von Personen und die 
dazu jeweils erforderlichen Erhebungen 
auf Grund einer Verordnung nach § 12 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3b,  
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(2)  Großquellen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 
3 sind radioaktive Stoffe, deren Aktivität je 
Beförderungs- oder Versandstück von 
Aktivitätswert von 1.000 Terabequerel übersteigt 
(3) In einer Rechtsverordnung kann bestimmt 
werden, dass das Bundesamt für Strahlenschutz 
zuständig ist für 
1. die Genehmigung für die Anwendung 

radioaktiver Stoffe oder ionisierender 
Strahlen am Menschen in der medizini-
schen Forschung, 

2. die Zulassung der Bauart von Anlagen, 
Geräten oder sonstigen Vorrichtungen der 
in § 11 Abs. 1 Nr. 3 bezeichneten Art. 

* Eine Ergänzung dieser Vorschrift um neue 
Nummern 7 und 8 tritt gemäß Art. 5 des Geset-
zes vom 3. Mai 2000 (BGBl. I S. 636) erst an dem 
Tage in Kraft, an dem eine auf Grund von 
§ 11 Abs. 1 Nr. 3 und 
§ 12 Abs.  1 Nr. 3a, 3b und 4 des Atomgesetzes 
in Kraft tritt.  
 

9. die Entgegennahme und Bekanntma-
chung von Informationen nach § 7 Abs. 
1c, 

10. Entscheidungen nach § 9a Abs. 2 Satz 
4. 

(2)  Großquellen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 
3 sind radioaktive Stoffe, deren Aktivität je 
Beförderungs- oder Versandstück von 
Aktivitätswert von 1.000 Terabequerel übersteigt. 
(3) In einer Rechtsverordnung kann bestimmt 
werden, dass das Bundesamt für Strahlenschutz 
zuständig ist für 
1. die Genehmigung für die Anwendung 

radioaktiver Stoffe oder ionisierender 
Strahlen am Menschen in der medizini-
schen Forschung, 

2. die Zulassung der Bauart von Anlagen, 
Geräten oder sonstigen Vorrichtungen der 
in § 11 Abs. 1 Nr. 3 bezeichneten Art. 

 

 
§ 23a Zuständigkeit des Bundesverwaltungs-
amtes 
 
Das Bundesverwaltungsamt ist für Entscheidun-
gen nach den §§ 9d bis 9g zuständig. 
 

 
§ 23a Zuständigkeit des Bundesverwaltungs-
amtes 
 
Das Bundesverwaltungsamt ist für Entscheidun-
gen nach § 9g zuständig. 
 

  

 
§ 24 Zuständigkeit der Landesbehörden 

 
 unverändert 

 

  

 
§ 24a Informationsübermittlung 
 

 
unverändert 
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§ 25 Haftung für Kernanlagen  
 

 
Vierter Abschnitt 

Haftungsvorschriften 
 

unverändert 

  

 
§ 25a Haftung für Reaktorschiffe 
 

 
 unverändert 

  

 
§ 26 Haftung in anderen Fällen 
 

 
unverändert 

 

  

 
§ 27 Mitwirkendes Verschulden des Verletzten 

 
unverändert 

 

  

 
§ 28 Umfang des Schadensersatzes bei Tö-
tung 
 

 
unverändert 

  

 
§ 29 Umfang des Schadensersatzes bei Kör-
perverletzung 
 

 
unverändert 

  

 
§ 30 Geldrente  
 

 
unverändert 

  

 
§ 31 Haftungshöchstgrenzen  
 

 
unverändert 

 

  

 
§ 32 Verjährung 
 

 
 unverändert 

  

 
§ 33 Mehrere Verursacher 
 

 
unverändert 

  

 
 
§ 34 Freistellungsverpflichtung 
 

 
 
§ 34 Freistellungsverpflichtung 
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(1) Haben sich infolge von Wirkungen eines 
nuklearen Ereignisses gesetzliche Schadenser-
satzverpflichtungen des Inhabers einer im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes gelegenen Kern-
anlage nach den Bestimmungen des Pariser 
Übereinkommens in Verbindung mit § 25 Abs. 1 
bis 4 sowie des Pariser Übereinkommens und 
des Gemeinsamen Protokolls in Verbindung mit § 
25 Abs. 1 bis 4 oder auf Grund des auf den 
Schadensfall anwendbaren Rechts eines fremden 
Staates oder in den Fällen des § 26 Abs. 1a 
ergeben, so ist der Inhaber der Kernanlage oder 
der Besitzer radioaktiver Stoffe von Schadenser-
satzverpflichtungen freizustellen, soweit diese 
von der Deckungsvorsorge nicht gedeckt sind 
oder aus ihr nicht erfüllt werden können. Der 
Höchstbetrag der Freistellungsverpflichtung 
beträgt das Zweifache der Höchstgrenze der 
Deckungsvorsorge. Die Freistellungsverpflichtung 
beschränkt sich auf diesen Höchstbetrag abzüg-
lich des Betrages, in dessen Höhe die entstande-
nen Schadensersatzverpflichtungen von der 
Deckungsvorsorge gedeckt sind und aus ihr nicht 
erfüllt werden können. 
(2) Ist nach dem Eintritt eines nuklearen 
Ereignisses mit einer Inanspruchnahme der 
Freistellungsverpflichtung zu rechnen, so ist der 
Inhaber der Kernanlage verpflichtet, 
1. dem von der Bundesregierung bestimm-

ten Bundesminister und den von den 
Landesregierungen bestimmten Landes-
behörden dieses unverzüglich anzuzei-
gen, 

2. dem zuständigen Bundesminister und den 
zuständigen Landesbehörden unverzüg-
lich von erhobenen Schadensersatzan-
sprüchen oder eingeleiteten Ermittlungs-
verfahren Mitteilung zu machen und auf 
Verlangen jede Auskunft zu erteilen, die 
zur Prüfung des Sachverhalts und seiner 

(1)      Haben sich infolge von Wirkungen eines  
nuklearen Ereignisses gesetzliche Schadenser-
satzverpflichtungen des Inhabers einer im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes gelegenen Kern-
anlage nach den Bestimmungen des Pariser 
Übereinkommens in Verbindung mit § 25 Abs. 1 
bis 4 sowie des Pariser Übereinkommens und 
des Gemeinsamen Protokolls in Verbindung mit § 
25 Abs. 1 bis 4 oder auf Grund des auf den 
Schadensfall anwendbaren Rechts eines fremden 
Staates oder in den Fällen des § 26 Abs. 1a 
ergeben, so ist der Inhaber der Kernanlage oder 
der Besitzer radioaktiver Stoffe von Schadenser-
satzverpflichtungen freizustellen, soweit diese 
von der Deckungsvorsorge nicht gedeckt sind 
oder aus ihr nicht erfüllt werden können. Der 
Höchstbetrag der Freistellungsverpflichtung 
beträgt 2,5 Milliarden Euro. Die Freistellungs-
verpflichtung beschränkt sich auf diesen Höchst-
betrag abzüglich des Betrages, in dessen Höhe 
die entstandenen Schadensersatzverpflichtungen 
von der Deckungsvorsorge gedeckt sind und aus 
ihr nicht erfüllt werden können. 
 
(2) Ist nach dem Eintritt eines nuklearen 
Ereignisses mit einer Inanspruchnahme der 
Freistellungsverpflichtung zu rechnen, so ist der 
Inhaber der Kernanlage verpflichtet, 
1. dem von der Bundesregierung bestimm-

ten Bundesminister und den von den 
Landesregierungen bestimmten Landes-
behörden dieses unverzüglich anzuzei-
gen, 

2. dem zuständigen Bundesminister und den 
zuständigen Landesbehörden unverzüg-
lich von erhobenen Schadensersatzan-
sprüchen oder eingeleiteten Ermittlungs-
verfahren Mitteilung zu machen und auf 
Verlangen jede Auskunft zu erteilen, die 
zur Prüfung des Sachverhalts und seiner 
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rechtlichen Würdigung erforderlich ist, 
3. bei außergerichtlichen oder gerichtlichen 

Verhandlungen über die erhobenen Scha-
densersatzansprüche die Weisungen der 
zuständigen Landesbehörden zu be-
achten, 

4. nicht ohne Zustimmung der zuständigen 
Landesbehörden einen Schadensersatz-
anspruch anzuerkennen oder zu befriedi-
gen, es sei denn, daß er die Anerkennung 
oder Befriedigung ohne offenbare Unbil-
ligkeit nicht verweigern kann. 

(3) Im übrigen finden auf die Freistellungs-
verpflichtung die §§ 62 und 67 sowie die Vor-
schriften des Sechsten Titels des Zweiten Ab-
schnitts des Gesetzes über den Versicherungs-
vertrag mit Ausnahme des § 152 entsprechende 
Anwendung. 
 

rechtlichen Würdigung erforderlich ist, 
3. bei außergerichtlichen oder gerichtlichen 

Verhandlungen über die erhobenen Scha-
densersatzansprüche die Weisungen der 
zuständigen Landesbehörden zu be-
achten, 

4. nicht ohne Zustimmung der zuständigen 
Landesbehörden einen Schadensersatz-
anspruch anzuerkennen oder zu befriedi-
gen, es sei denn, daß er die Anerkennung 
oder Befriedigung ohne offenbare Unbil-
ligkeit nicht verweigern kann. 

(3) Im übrigen finden auf die Freistellungs-
verpflichtung die §§ 62 und 67 sowie die Vor-
schriften des Sechsten Titels des Zweiten Ab-
schnitts des Gesetzes über den Versicherungs-
vertrag mit Ausnahme des § 152 entsprechende 
Anwendung. 
 

 
§ 35 Verteilungsverfahren  
 

 
unverändert 

  

 
§ 36 Aufteilung der Freistellung zwischen 
Bund und Ländern 
 
Der Bund trägt die sich aus § 34 ergebende 
Freistellungsverpflichtung zu 75 vom Hundert. Im 
übrigen wird sie von dem Land getragen, in dem 
die Kernanlage, von der das nukleare Ereignis 
ausgegangen ist, sich befindet oder der Besitzer 
seine Genehmigung zum Besitz erhalten hat. 
 
 
 

 
§ 36 Aufteilung der Freistellung zwischen 
Bund und Ländern 
 
Der Bund trägt die sich aus § 34 ergebende 
Freistellungsverpflichtung, jedoch unterhalb 
500 Millionen Euro nur zu 75 vom Hundert. Im 
übrigen wird sie von dem Land getragen, in dem 
die Kernanlage, von der das nukleare Ereignis 
ausgegangen ist, sich befindet oder der Besitzer 
seine Genehmigung zum Besitz erhalten hat." 
 

  

 
§ 37 Rückgriff bei der Freistellung 
 

 
 unverändert 

  

 
§ 38 Ausgleich durch den Bund 

 
 unverändert 
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§ 39 Ausnahmen von den Leistungen des 
Bundes und der Länder 
 

 
 unverändert 

  

 
 
 

Fünfter Abschnitt 
Bußgeldvorschriften 

 
§§ 41 bis 45 (weggefallen) 
 

 
 
 

Fünfter Abschnitt 
Bußgeldvorschriften 

 
§§ 41 bis 45 (weggefallen) 
 

  

 
§ 46 Ordnungswidrigkeiten 
 
(1)  Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 
1. Kernmaterialien befördert, ohne die nach 

§ 4b Abs. 1 Satz 1 oder 2 erforderliche 
Deckungsvorsorge nachgewiesen zu ha-
ben, 

2. Anlagen zur Erzeugung oder zur Bearbei-
tung oder Verarbeitung oder zur Spaltung 
von Kernbrennstoffen oder zur Aufarbei-
tung bestrahlter Kernbrennstoffe ohne die 
nach § 7 Abs. 1 oder 5 erforderliche Ge-
nehmigung errichtet, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 46 Ordnungswidrigkeiten 
 
(1)  Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 
1. Kernmaterialien befördert, ohne die nach 

§ 4b Abs. 1 Satz 1 oder 2 erforderliche 
Deckungsvorsorge nachgewiesen zu ha-
ben, 

2. Anlagen zur Erzeugung oder zur Bearbei-
tung oder Verarbeitung oder zur Spaltung 
von Kernbrennstoffen oder zur Aufarbei-
tung bestrahlter Kernbrennstoffe ohne die 
nach § 7 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbin-
dung mit  Abs. 5 Satz 1 erforderliche 
Genehmigung errichtet, 

2a. entgegen § 7 Abs. 1a Satz 4 ein Mess-
gerät verwendet,  

2b. entgegen § 7 Abs. 1a Satz 5 ein Mess-
gerät nicht, nicht richtig oder nicht 
rechtzeitig aufstellt, nicht, nicht richtig 
oder nicht rechtzeitig anschließt, nicht 
oder nicht richtig handhabt oder nicht 
oder nicht richtig wartet,  

 2c entgegen § 7 Abs. 1a Satz 7 den Zu-
stand des Messgerätes oder die er-
zeugte Elektrizitätsmenge nicht oder
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3. einer Festsetzung nach § 13 Abs. 1, einer 

vollziehbaren Auflage nach § 17 Abs. 1 
Satz 2 oder 3 oder einer vollziehbaren 
Anordnung nach § 19 Abs. 3 zuwiderhan-
delt, 

4. einer Rechtsverordnung nach § 11 Abs. 1 
oder § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 7 und 9 
bis 12 oder einer auf Grund einer Rechts-
verordnung nach § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
13 ergangenen vollziehbaren Verfügung 
zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverord-
nung für einen bestimmten Tatbestand 
auf diese Bußgeldvorschrift verweist, 

5. entgegen § 4 Abs. 5 Satz 1 den Geneh-
migungsbescheid oder entgegen § 4 Abs. 
5 Satz 2 die dort bezeichnete Bescheini-
gung nicht mitführt oder entgegen § 4 
Abs. 5 Satz 3 den Bescheid oder die Be-
scheinigung auf Verlangen nicht vorzeigt. 

(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen 
des Absatzes 1 Nr. 1 bis 4 mit einer Geldbuße bis 
zu hunderttausend Deutsche Mark, im Falle des 
Absatzes 1 Nr. 5 mit einer Geldbuße bis zu tau-
send Deutsche Mark geahndet werden. 
 
(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 
Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten ist das Bundesausfuhramt, soweit es sich 
um Zuwiderhandlungen gegen eine nach § 11 

zeugte Elektrizitätsmenge nicht oder 
nicht rechtzeitig überprüfen oder nicht 
oder nicht rechtzeitig testieren lässt,  

2d. entgegen § 7 Abs. 1c Satz 1 Nr. 1 oder 
2 oder Satz 2 eine Mitteilung nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig macht oder nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig übermittel oder ein 
Ergebnis oder ein Testat nicht oder 
nicht rechtzeitig vorliegt,  

2 e. entgegen § 7 Abs. 1c Satz 1 Nr. 3 eine 
Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig 
macht,  

3. einer Festsetzung nach § 13 Abs. 1, einer 
vollziehbaren Auflage nach § 17 Abs. 1 
Satz 2 oder 3 oder einer vollziehbaren 
Anordnung nach § 19 Abs. 3 zuwiderhan-
delt, 

4. einer Rechtsverordnung nach § 11 Abs. 1 
oder § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 7 und 9 
bis 12 oder einer auf Grund einer Rechts-
verordnung nach § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
13 ergangenen vollziehbaren Verfügung 
zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverord-
nung für einen bestimmten Tatbestand 
auf diese Bußgeldvorschrift verweist, 

5. entgegen § 4 Abs. 5 Satz 1 den Geneh-
migungsbescheid oder entgegen § 4 Abs. 
5 Satz 2 die dort bezeichnete Bescheini-
gung nicht mitführt oder entgegen § 4 
Abs. 5 Satz 3 den Bescheid oder die Be-
scheinigung auf Verlangen nicht vorzeigt. 

(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen 
des Absatzes 1 Nr. 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2e, 3 und 4 
mit einer Geldbuße bis zu hunderttausend Deut-
sche Mark, im Falle des Absatzes 1 Nr. 2d und 5 
mit einer Geldbuße bis zu tausend Deutsche 
M k h d t d
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Abs. 1 Nr. 1 und 6 bestimmte Genehmigungs-, 
Anzeige- oder sonstige Handlungspflicht bei der 
grenzüberschreitenden Verbringung radioaktiver 
Stoffe oder gegen eine damit verbundene Auflage 
handelt. 
 

Mark geahndet werden. 
(3)  Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 
Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten ist 
1. das Bundesausfuhramt, in den Fällen 

des Absatzes 1 Nr. 4, soweit es sich um 
Zuwiderhandlungen gegen eine nach § 
11 Abs. 1 Nr. 1 oder 6 bestimmte Ge-
nehmigungs-, Anzeige- oder sonstige 
Handlungspflicht bei der grenzüber-
schreitenden Verbringung radioaktiver 
Stoffe oder gegen eine damit verbun-
dene Auflage handelt,  

2. das Bundesamt für Strahlenschutz in 
den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2a bis 
2e.  

 
 
§§ 47 und 48 (weggefallen) 
 

 
§§ 47 und 48 (weggefallen) 
 

  

 
§ 49 Einziehung 
 
Ist eine vorsätzliche Ordnungswidrigkeit nach § 
46 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 begangen worden, so kön-
nen Gegenstände, 
1.  auf die sich die Ordnungswidrigkeit be-

zieht oder 
2. die zur Begehung oder Vorbereitung 

gebraucht wurden oder bestimmt gewe-
sen sind, 

eingezogen werden. 

 
§ 49 Einziehung 
 
Ist eine vorsätzliche Ordnungswidrigkeit nach § 
46 Abs. 1 Nr. 1, 2, 3 oder 4, begangen worden, 
so können Gegenstände, 
1.  auf die sich die Ordnungswidrigkeit be-

zieht oder 
2. die zur Begehung oder Vorbereitung 

gebraucht wurden oder bestimmt gewe-
sen sind, 

eingezogen werden. 

  

 
§§ 50 bis 52 (weggefallen) 
 

 
§§ 50 bis 52 (weggefallen) 

  

 
 
 
 

 
Sechster Abschnitt 

Schlußvorschriften 
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§ 53 Erfassung von Schäden aus ungeklärter 
Ursache 
 

 unverändert 

 
§ 54 Erlaß von Rechtsverordnungen 
 

 
 unverändert 

  

 
§ 55 (Aufhebung von Rechtsvorschriften) 
 

 
§ 55 (Aufhebung von Rechtsvorschriften) 

  

 
§ 56 Genehmigungen auf Grund Landesrechts  
 

 
unverändert 

  

 
§ 57 Abgrenzungen 
 

 
 unverändert 

  

 
§ 57a Überleitungsregelung aus Anlaß der 
Herstellung der Einheit Deutschlands 
 
(1) Für bis zum 30. Juni 1990 in dem in 
Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten 
Gebiet erteilte Genehmigungen, Erlaubnisse und 
Zulassungen gilt folgendes: 
1. Genehmigungen und Erlaubnisse für 

Kernkraftwerke werden mit Ablauf des 30. 
Juni 1995, für Beförderungen radioaktiver 
Stoffe mit Ablauf des 30. Juni 1992 sowie 
alle sonstigen Genehmigungen, Erlaub-
nisse und Zulassungen mit Ablauf des 30. 
Juni 2005 unwirksam, soweit in den ge-
nannten Genehmigungen, Erlaubnissen 
und Zulassungen nicht eine kürzere Be-
fristung festgelegt ist; die Genehmigun-
gen, Erlaubnisse und Zulassungen gelten 
mit diesen Befristungen als Genehmigun-
gen nach den entsprechenden Vorschrif-
ten dieses Gesetzes und den auf Grund 
dieses Gesetzes erlassenen Verordnun-
gen fort. Eine Genehmigung zur wesentli-

 
§ 57a Überleitungsregelung aus Anlaß der 
Herstellung der Einheit Deutschlands 
 
(1) Für bis zum 30. Juni 1990 in dem in 
Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten 
Gebiet erteilte Genehmigungen, Erlaubnisse und 
Zulassungen gilt folgendes: 
1.  Genehmigungen und Erlaubnisse für 

Kernkraftwerke werden mit Ablauf des 30. 
Juni 1995, für Beförderungen radioaktiver 
Stoffe mit Ablauf des 30. Juni 1992 sowie 
alle sonstigen Genehmigungen, Erlaub-
nisse und Zulassungen, mit Ausnahme 
der Genehmigungen, Erlaubnisse und 
Zulassungen nach Nummer 4, mit Ab-
lauf des 30. Juni 2005 unwirksam, soweit 
in den genannten Genehmigungen, Er-
laubnissen und Zulassungen nicht eine 
kürzere Befristung festgelegt ist; die Ge-
nehmigungen, Erlaubnisse und Zulassun-
gen gelten mit diesen Befristungen als 
Genehmigungen nach den entsprechen-
den Vorschriften dieses Gesetzes und 
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chen Veränderung einer Anlage oder ih-
res Betriebes im Sinne des § 7 Abs. 1 läßt 
eine Genehmigung nach Satz 1 insoweit 
unberührt, als die Genehmigung sich auf 
Teile der Anlage bezieht, die nicht von der 
Änderung betroffen sind. 

 
 
 
2. Auf nach Nummer 1 befristet fortgeltende 

Genehmigungen findet § 18 keine An-
wendung, wenn der Genehmigungsinha-
ber ein Rechtsträger ist, auf den das Ge-
setz zur Privatisierung und Reorganisation 
des volkseigenen Vermögens  (Treu-
handgesetz) der Deutschen Demokrati-
schen Republik vom 17. Juni 1990 (GBl. I 
Nr. 33 S. 300) Anwendung findet. 

3. Bei Umwandlung von Rechtsträgern auf 
Grund des Treuhandgesetzes der Deut-
schen Demokratischen Republik gelten 
erteilte Genehmigungen, Erlaubnisse und 
Zulassungen mit den Befristungen nach 
Nummer 1 fort, soweit eine Anordnung 
der Fortgeltung im Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens des Beitritts noch nicht er-
folgt ist; die zuständige Behörde hat in 
angemessener Zeit zu prüfen, ob der 
neue Inhaber durch organisatorische 
Maßnahmen und durch die Bereitstellung 
von sachlichen und persönlichen Mitteln 
die Fortführung der Errichtung und des 
Betriebes der Anlage oder der Tätigkeit 
gewährleistet. § 18 findet keine Anwen-
dung. 

 
 
 
 
 

den auf Grund dieses Gesetzes erlasse-
nen Verordnungen fort. Eine Genehmi-
gung zur wesentlichen Veränderung einer 
Anlage oder ihres Betriebes im Sinne des 
§ 7 Abs. 1 läßt eine Genehmigung nach 
Satz 1 insoweit unberührt, als die Ge-
nehmigung sich auf Teile der Anlage be-
zieht, die nicht von der Änderung betrof-
fen sind. 

2. Auf nach Nummer 1 befristet fortgeltende 
Genehmigungen findet § 18 keine An-
wendung, wenn der Genehmigungsinha-
ber ein Rechtsträger ist, auf den das Ge-
setz zur Privatisierung und Reorganisation 
des volkseigenen Vermögens  (Treu-
handgesetz) der Deutschen Demokrati-
schen Republik vom 17. Juni 1990 (GBl. I 
Nr. 33 S. 300) Anwendung findet. 

3. Bei Umwandlung von Rechtsträgern auf 
Grund des Treuhandgesetzes der Deut-
schen Demokratischen Republik gelten 
erteilte Genehmigungen, Erlaubnisse und 
Zulassungen mit den Befristungen nach 
Nummer 1 fort, soweit eine Anordnung 
der Fortgeltung im Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens des Beitritts noch nicht er-
folgt ist; die zuständige Behörde hat in 
angemessener Zeit zu prüfen, ob der 
neue Inhaber durch organisatorische 
Maßnahmen und durch die Bereitstellung 
von sachlichen und persönlichen Mitteln 
die Fortführung der Errichtung und des 
Betriebes der Anlage oder der Tätigkeit 
gewährleistet. § 18 findet keine Anwen-
dung. 

4.  Die in Genehmigungen, Erlaubnissen 
und Zulassungen zur Annahme von 
weiteren radioaktiven Abfällen oder zu 
deren Einlagerung zum Zweck der End-
lagerung oder zur Annahme von weite-
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 (2)  Beförderungen radioaktiver Stoffe, die 
bisher in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages 
genannten Gebiet keiner Genehmigung bedurf-
ten, unterliegen ab 1. Juli 1992 den Genehmi-
gungsvorschriften dieses Gesetzes und den auf 
Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsver-
ordnungen. 
 

ren Kernbrennstoffen oder sonstigen 
radioaktiven Stoffen zum Zwecke der 
Aufbewahrung oder Lagerung enthal-
tenen Gestattungen  

 
 a) zur Annahme von weiteren radioak-

tiven Abfällen oder zu deren Einlage-
rung zum Zweck der Endlagerung oder  

 b) zur Annahme von weiteren Kern-
brennstoffen oder sonstigen radioakti-
ven Stoffen zum Zweck der Aufbewah-
rung oder Lagerung  

 
 werden mit dem [einsetzen: Datum des 

Inkrafttretens des Gesetzes] unwirk-
sam; im Übrigen bestehen diese Ge-
nehmigungen, Erlaubnisse oder Zulas-
sungen als Genehmigungen nach den 
Vorschriften dieses Gesetzes fort. Die 
nach Satz 1 fortbestehenden Geneh-
migungen können nach den Vorschrif-
ten dieses Gesetzes geändert oder mit 
Anordnungen  versehen werden. 

(2)  Beförderungen radioaktiver Stoffe, die 
bisher in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages 
genannten Gebiet keiner Genehmigung bedurf-
ten, unterliegen ab 1. Juli 1992 den Genehmi-
gungsvorschriften dieses Gesetzes und den auf 
Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsver-
ordnungen. 
 

 
§ 58 Übergangsvorschrift 
 
 
 
 
 
 

 
§ 58 Übergangsvorschrift 
 
(1) § 4 Abs. 2 Nr. 7, § 9a Abs. 2 Sätze 3 bis 
5 und § 19a gelten nicht für Anlagen, die am 
[einsetzen: Datum des Inkrafttretens des 
Gesetzes] nicht mehr betrieben werden. § 9a 
Abs. 2 Satz 3 gilt nicht für Anlagen, die am 
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§ 21 Abs. 1a ist auch auf die am 11. Mai 2000 
anhängigen Verwaltungsverfahren anzuwenden, 
soweit zu diesem Zeitpunkt die Kosten nicht 
bereits festgesetzt sind. 
 

[einsetzen: Datum des Inkrafttretens des 
Gesetzes] über ausreichende Zwischenlager-
möglichkeiten am Standort, die nach § 6 oder 
7 genehmigt sind, verfügen.  
(2) § 5 Abs. 2 und 3 gilt nicht für Kern-
brennstoffe, die am [einsetzen: Datum des 
Inkrafttretens des Gesetzes] bereits staatlich 
verwahrt werden, deren Ablieferung von als 
gemeinnützig anerkannten Forschungsein-
richtungen gegenüber der zuständigen Be-
hörde vor dem 1. Mai 2001 schriftlich ange-
kündigt oder deren Übernahme vor dem 1. Mai 
2001 vertraglich vereinbart worden ist. Auf 
Kernbrennstoffe aus als gemeinnützig aner-
kannten Forschungseinrichtungen findet § 5 
Abs.  2 und 3 ab dem 01. Januar 2003 Anwen-
dung.  
(3) § 7c und § 23 Abs. 1 Nr. 4a in der bis 
zum [einsetzen: Tag vor dem Inkrafttreten des 
Gesetzes] geltenden Fassung sind auf die zu 
diesem Zeitpunkt anhängigen Verwaltungs-
verfahren weiter anzuwenden.  
(4) § 21 Abs. 1a ist auch auf die am 11. Mai 
2000 anhängigen Verwaltungsverfahren anzu-
wenden, soweit zu diesem Zeitpunkt die Kosten 
nicht bereits festgesetzt sind. 
 

 
 
 
 
 
 

 
§ 58a Übergangsvorschrift für die Umweltver-
träglichkeitsprüfung 
 

 
unverändert 

  

 
 
 
 
 
 
Anlage 1 

 
 
 
 
 
 

unverändert 

  

Anlage 2 unverändert   
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Anlage 3 
Elektrizitätsmengen nach § 7 Abs. 1a 
 
Anlage       Reststrommengen   Beginn des 
                   ab 01.01.2000           kommerziellen 
                   (TWh netto)              Leistungs- 
                                                     betriebes 
 

Obrigheim                               8,70    01.04.1969 
Stade                                      23,18    19.05.1972 
Biblis A                                  62,00    26.02.1975 
Neckarwestheim I                 57,35    01.12.1976 
Biblis B                                  81,46    31.01.1977 
Brunsbüttel                           47,67    09.02.1977 
Isar 1                                      78,35    21.03.1979 
Unterweser                          117,98    06.09.1979 
Philippsburg 1                      87,14    26.03.1980 
Grafenrheinfeld                   150,03    17.06.1982 
Krümmel                              158,22    28.03.1984 
Gundremmingen B              160,92    19.07.1984 
Phillippsburg 2                    198,61    18.04.1985 
Grohnde                               200,90    01.02.1985 
Gundremmingen C              168,35    18.01.1985 
Brokdorf                               217,88    22.12.1986 
Isar 2                                     231,21    09.04.1988 
Emsland                               230,07    20.06.1988 
Neckarwestheim 2               236,04    15.04.1989 

 Summe                              2.516,06 
 Mülheim-Kärlich*)                107,25 
 
 Gesamtsumme                  2.623,31 

  

  
 
 
 
 
Anlage 4 
Sicherheitsüberprüfung nach § 19a Abs. 1 
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Anlage                                                      Termin 
 
Obrigheim                                          31.12.1998 
Stade                                                  31.12.2000 
Biblis A                                              31.12.2001 
Biblis B                                              31.12.2000 
Neckarwestheim 1                            31.12.2007 
Brunsbüttel                                       30.06.2001 
Isar 1                                                  31.12.2004 
Unterweser                                        31.12.2001 
Philippsburg                                     31.08.2005 
Grafenrheinfeld                                 31.10.2008 
Krümmel                                            30.06.2008 
Gundremmingen B/C                        31.12.2007 
Grohnde                                             31.12.2000 
Philippsburg 2                                   31.10.2008 
Brokdorf                                             31.10.2006 
Isar 2                                                  31.12.2009 
Emsland                                             31.12.2009 
Neckarwestheim 2                             31.12.2009 
 
 

 

*) Die für das Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich aufgeführte Elektrizitätsmenge von 107,25 TWh kann auf die Kernkraftwerke Emsland, Neckarwestheim 2 Isar 2, 

Brokdorf, Gundremmingen B und C sowie bis zu einer Elektrizitätsmenge von 21,45 TWh auf das Kernkraftwerk Biblis B übertragen werden. 
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